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01.09.2023 
 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan 
 
Unterrichtung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abgegeben: 
 
- Regionaler Planungsverband Region 11, Neumarkt i.d.OPf. 
- Landratsamt Neumarkt i.d.OPf., Abt. 43 – Bauverwaltung 
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Neumarkt i.d.OPf. 
- Handelsverband Bayern e.V., Regensburg 
- IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim, Neumarkt i.d.OPf. 
- Bayernwerk Netz GmbH, Parsberg 
- PLEdoc GmbH, Essen 
- Zweckverband zur Wasserversorgung der PeTenhofener Gruppe, Lauterhofen 
- Bayerischer Bauernverband, Neumarkt i.d.OPf.  
- Bund Naturschutz in Bayern e.V., Neumarkt i.d.OPf. 
- VerwaltungsgemeinschaU Neumarkt, Gemeinde Pilsach 
- Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Neumarkt, Berngau 
- Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen 
- Landesfischereiverband Bayern e.V., Oberschleißheim 
- Verein zum Schutz der Bergwelt e.V., München 
- Deutscher Alpenverein e.V., München 
- Landesverband für Höhlen- und Kars^orschung in Bayern e.V., UTenreuth 
- SchutzgemeinschaU Deutscher Wald, Landesverband Bayern e.V., München 
- Wanderverband Bayern, Bischberg 
- Verein Wildes Bayern e.V., Ak`onsbündnis zum Schutz der Wild`ere und ihrer Lebensräume 

in Bayern, Miesbach 
 
 
Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Einwendungen:  
 
- Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.  

o Abt. 42 – Wasserrecht  
o Kreisbrandrat Betz 

- Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz, Tirschenreuth 
- Bundesnetzagentur Berlin 
- TenneT TSO GmbH, Bayreuth 
- Stadt Altdorf 
- Gemeinde Berg 
- Gemeinde Birgland 
- VerwaltungsgemeinschaU Henfenfeld, Gemeinde Offenhausen 
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Folgende Träger öffentlicher Belange haben Anregungen zur Planung vorgebracht:  
 
- Regierung der Oberpfalz, Regensburg 
- Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.  

o Abt. 41 – Naturschutz 
o Abt. 45 – Umweltschutz 

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München  
- Amt für Ernährung, LandwirtschaU und Forsten Amberg-Neumarkt, Neumarkt i.d.OPf. 
- Bundesamt für Infrastruktur u.a. der Bundeswehr, Bonn 
- Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen  
- DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen 
- Regierung von MiTelfranken, LuUamt Nordbayern, Nürnberg – keine weitere Beteiligung erforderlich 
- WasserwirtschaUsamt Regensburg  
- Die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Fürth  
- Deutsche Telekom Technik GmbH, Regensburg  
- Deutscher WeTerdienst, Offenbach 
- Markt Kastl 
- Stadt Velburg 
- VerwaltungsgemeinschaU Happurg 

o Gemeinde Alfeld 
o Gemeinde Happurg 

- Verein für LandschaUspflege und Artenschutz in Bayern e.V., Erbendorf 
- Einwendungen Öffentlichkeit 
 
 
Nach Prüfung der Anregungen werden folgende Beschlussvorschläge unterbreitet.  
 
 
Regierung der Oberpfalz – 13.06.2023  
 
Keine Bedenken. 
 
Die Region Regensburg ist derzeit mit der Erstellung eines regionalplanerischen Steuerungskon-
zeptes für die WindkraU befasst. Der Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes ist da-
her herausragende Bedeutung beizumessen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Regionale Planungsverband wurde betei-
ligt.  
 
 
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf., Naturschutz – 23.06.2023 
 
Die Ausweisung von Konzentra`onszonen für die Errichtung von WindkraUanlagen wird be-
grüßt. Zu der vorgelegten Planung wird folgende naturschutzfachliche Stellungnahme abgege-
ben.  
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Grundsätzliches zum Artenschutz:  
Der sachliche Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentra`onszonen für Windener-
gie wird nach Erlangung der RechtskraU ein Windenergiegebiet im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 
WindBG darstellen. Somit ist gemäß § 6 Abs. 1 WindBG eine artenschutzrechtliche Prüfung so-
wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen, wenn der Genehmigungsantrag 
für eine WindkraUanlage bis zum Ablauf des 30. Juni 2024 gestellt wird. Es ist daher erforder-
lich, dass bereits auf der Ebene des sachlichen Teilflächennutzungsplan die artenschutzrechtli-
che Konfliktbewäl`gung abschließend erfolgt. Das heißt im Hinblick auf mögliche Wochenstu-
ben oder Winterquar`ere von Fledermäusen muss bereits auf der Ebene des Flächennutzungs-
plans eine genauere Erfassung erfolgen, da dies auf der nachgeordneten Zulassungsebene nicht 
sichergestellt werden kann.  
 
Bezüglich der europäischen Vogelarten wird eine zusätzliche Datenabfrage bei der höheren Na-
turschutzbehörde zu den kollisionsgefährdeten und störungsempfindlichen Vogelarten gemäß 
BayWEE empfohlen. Alleine die Auswertung der Artenschutzkar`erung reicht nicht aus. Bei der 
Artenschutzkar`erung (ASK) handelt es sich um keine systema`sche Erfassung. Fehlende ASK-
Nachweise bedeuten nicht, dass Vorkommen von Vögeln sowie Fledermäusen ausgeschlossen 
werden können. Für die Artengruppe der Vögel empfehlen wir dringend auch die Auswertung 
der Datenbank ornitho.de.  
 
§ 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG bezieht sich alleine auf das Tötungs- und Verletzungsrisiko kollisi-
onsgefährdeter Brutvögel gemäß der Anlage 1 AbschniT 1 durch den Betrieb von WindkraUan-
lagen. Fachlich geben wir im Hinblick auf die Anlage 1 zum § 45b BNatSchG zu bedenken, dass 
diese Liste nicht abschließend sein kann, da sonst eine Verletzung der durch Art. 5 Buchstabe a 
der Vogelschutzrichtlinie genannten Pflicht vorliegt – siehe hierzu auch Gellermann: Das Vierte 
Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, NuR (2022) 44: 589-599.  
 
WindkraUanlagen an Waldstandorten stellen eine Bedrohung für Fledermäuse dar, die oberhalb 
und unterhalb der Baumkronen nach Nahrung suchen. In einer Studie des Leibnitz-Ins`tutes für 
Zoo- und Wild`erforschung (veröffentlich im Juli 2022) konnte nachgewiesen werden, dass Fle-
dermäuse, die unterhalb der Baumkrone nach Nahrung suchen, über hunderte von Metern Ab-
stand zu WindkraUanlagen halten. D.h. WindkraUanlagen an Waldstandorten beeinträch`gen 
den Lebensraum für Fledermäuse erheblich.  
 
Aktuelle Studien weisen ferner daraupin, dass durch betriebsbedingte Geräusche / Lärm von 
WindkraUanlagen der umgebende Lebensraum für bes`mmte Fledermausarten  entwertet 
wird. Insofern kann dann auch das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfüllt sein.  
 
Anlage- und baubedingt Waldrodungen sowie die Zerschneidung von Waldbeständen für Stand-
flächen und Zuwegung können zur Zerstörung des Lebensraums für planungsrelevante Tiergrup-
pen wie z.B. Fledermäusen führen. Gerade in Wäldern muss grundsätzlich mit Vorkommen von 
Fledermäusen gerechnet werden, zumal dort häufig eine höhere Fledermausak`vität vor-
herrscht als im Offenland. Sind dann Quar`erzentren von Wochenstubenverbänden betroffen 
oder auch deren essen`elle Jagdhabitate, kann das Zerstörungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG erfüllt sein. Da Fledermäuse eine hohe Ortstreue aufweisen, ist ihnen ein Auswei-
chen in poten`ell andere Habitate oder Quar`ere nicht kurzfris`g möglich. Durch Vermeidungs-
, Minimierungs- sowie CEF-Maßnahme kann der Verbotstatbestand unter Umständen auch 
nicht ausgeschlossen werden.  
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Zu den KonzentraZonszonen:  
 
Die KonzentraZonszonen W1, W2 und W3 liegen nördlich der A6 im nördlichsten Teil des Ge-
meindegebietes: Aufgrund der Vorbelastungen mit bestehenden WindkraUanlagen, Solarparks 
und der Autobahn besteht mit diesen Konzentra`onszonen grundsätzlich Einverständnis. Zu 
prüfen wäre, ob nicht die Zonen weiter nach Süden an die Autobahn ausdehnt und die Waldbe-
reiche und Waldränder zugunsten der Fledermäuse herausgenommen werden können.  
 
Die KonzentraZonszone W4 liegt im Grafenbucher Forst. Der Grafenbucher Forst ist das größte 
zusammenhängende Waldgebiet im Landkreis Neumarkt. Gemäß dem Posi`onspapier des LBV 
Neumarkt gibt es dort ein Schwervorkommen von Kleineulen (Rauhfußkauz, Sperlingskauz, 
Waldkauz). Außerdem gibt es dort Brutvorkommen von Wespenbussard und Uhu. Der Schwarz-
storch hat dort sein langjähriges Brutvorkommen. Der Schwarzstorch zählt mit einer Lebens-
dauer von ca. 18 Jahren zu den langlebigen Arten mit einer geringen Reproduk`onsrate (2,2 
Jungvögel pro Jahr) und einer erheblichen Reviergröße (ein Brutpaar hat einen Ak`onsradius 
von ca. 15 km). Die Individuendichte in einem gegebenen Raum ist in Abhängigkeit z.B. von 
Nahrungsressourcen als gering zu bezeichnen. Die Brutreviere liegen i. d. R. in größeren ge-
schlossenen Waldgebieten ohne oder mit äußerst geringen Störeinflüssen. Seine Nahrung sucht 
der Schwarzstorch bevorzugt in abgelegenen und damit störungsarmen Waldwiesen/Waldbuch-
ten. Die artspezifische Schwarzstorch-Popula`onsdynamik kann durch den Betrieb einer Wind-
kraUanlage in einem Ausmaß gestört sein, dass die Art kein lebensfähiges Element des natürli-
chen Lebensraumes bilden kann. Die Errichtung von WindkraUanlagen in einem Schwarzstorch-
Brutgebiet ist daher als popula`onsrelevant anzusehen (vgl. Bundesverwaltungsgericht, 7. Se-
nat, 7B67/07).  
 
Gemäß dem Posi`onspapier des LBV Kreisgruppe Neumarkt wurden im Landkreis 9 Gebiete 
iden`fiziert, die von WindkraUanlagen freigehalten werden sollten, wobei es sich hauptsächlich 
um größere zusammenhängende Waldgebiete handelt. Der Grafenbucher Forst ist eines dieser 
Waldgebiete. Das Posi`onspapier der Kreisgruppe vom LBV wird vom amtlichen Naturschutz 
voll unterstützt. Daher wird für die Konzentra`onszone W4 mit Nachdruck gefordert, dass diese 
fallengelassen wird. Dies gilt auch für die KonzentraZonszone W6, die im südlichen Teil des Gra-
fenbucher Forstes liegt. In dieser Konzentra`onszone liegt ein Schwarzstorch-Horststandort.  
 
Der südliche Teil der KonzentraZonszone W5 (Augsberg und Marberberg) liegt bereits in einem 
Gebiet, das großräumig mit der höchsten Wertstufe 5 in der LandschaUsbildbewertung des LfU 
bewertet ist. Es handelt sich um die Oberpfälzer Kuppenalb, die auch den Truppenübungsplatz 
Hohenfels miteinschließt. Die Oberpfälzer Kuppenalb mit ihren typischen bewaldeten Kuppen 
und ihrer kleinteiligen LandschaU zählt zu den schönsten und prägnantesten LandschaUen Bay-
erns und ist zu Recht in die höchste Wertstufe eingestuU. Die Dolomitkuppen als ehemalige 
Schwammriffe des Jurameeres sind vor ca. 150 Mio Jahren entstanden und wurden im Lauf der 
Jahrmillionen immer mehr aus der Oberfläche herauspräpariert. Sie prägen diese einmalige 
LandschaU.  
 
Die KonzentraZonszonen W7 (Hansbühl bei Nabershofen) liegt ebenfalls in diesem Gebiet, das 
großräumig mit der höchsten Wertstufe 5 in der LandschaUsbildbewertung des LfU bewertet ist. 
Es handelt sich um die Oberpfälzer Kuppenalb, die auch den Truppenübungsplatz Hohenfels 
miteinschließt. Quer durch die Konzentra`onszone und um den Hansbühl herum verläuU der 
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Fernwanderweg „Oberpfälzer Jakobsweg (Tillyschanz-Nürnberg)“ und sowie der Wanderweg 
„Parsberger Weg“ von Lauterhofen nach Parsberg-Bahnhof. Im Rahmen der Ortseinsicht ist bei 
dieser Konzentra`onszone W7 aufgefallen, dass absolut keine landschaUlichen Vorbelastungen 
festzustellen sind, weder in Bezug auf WindkraUanlagen, noch in Bezug auf andere technische 
Infrastruktureinrichtungen oder baulichen Anlagen. Außerdem ist dieser landschaUlich sehr 
reizvolle und ruhige Bereich kleinräumig strukturiert mit vielen Grenzlinien in Form von Wald-
rändern, die gute Jagdhabitate für Fledermäuse darstellen. Wahrscheinlich ist hier mit einem 
hohen Bestand an Fledermäusen zu rechnen.  
 
UnmiTelbar südlich davon befindet sich auch eine Teilfläche des FFH-Gebiets Nr. 6535-371.11 
„Wälder im Oberpfälzer Jura“ (Holzheimer Berg). Rechtsverbindliches Erhaltungsziel ist u. a. die 
Erhaltung oder Wiederherstellung eines güns`gen Erhaltungszustandes der Popula`onen von 
Mopsfledermaus und des Großen Mausohrs. Die Mopsfledermaus ist in weiten Teilen Bayerns 
verbreitet, jedoch nur mit wenigen Fundpunkten und in geringer Individuenzahl. Die gebietsbe-
zogene Konkre`sierung des Erhaltungsziels bezüglich Mopsfledermaus und des Großen Maus-
ohrs lautet wie folgt: „Erhaltung und Wiederherstellung der Popula@on der Mopsfledermaus. Er-
haltung bzw. Wiederherstellung einer hohen Zahl an Sommerquar@eren (Baumhöhlen, natürli-
che Spaltenquar@ere) und geeigneten Jagdhabitaten. Gewährleistung der Störungsfreiheit zur 
Fortpflanzungszeit (Mai bis August). Erhalt bzw. Wiederherstellung der Popula@on des Großen 
Mausohrs. Erhaltung ausreichend großer, unzerschniQener Laubwald- bzw. Laubmischwaldbe-
reiche mit hohem Laubholzanteil und vegeta@onsfreiem bzw. armem Waldboden als Jagdhabi-
tat. Erhalt unzerschniQener Flugkorridore zwischen Winterquar@er und Sommerlebensraum der 
Fledermausarten. Erhalt ungestörter Winterquar@ere und ihres charakteris@schen Mikroklimas, 
erhalt des Hangplatzangebots und Spaltenreichtums. Gewährleistung der Störungsfreiheit wäh-
rend der Winterschlaf- sowie der Scharmperiode zwischen dem 1.10. und dem 30.4..“  
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist daher zu fordern, dass die Konzentra`onszone W7 aufgege-
ben wird.  
 
Die KonzentraZonszonen W8, W9 und W10 liegen ebenfalls in diesem Gebiet, das großräumig 
mit der höchsten Wertstufe 5 in der LandschaUsbildbewertung des LfU bewertet ist. Es handelt 
sich um die Oberpfälzer Kuppenalb, die auch den Truppenübungsplatz Hohenfels miteinschließt.  
Der südöstliche Teil der Konzentra`onszone W10 liegt in naher Sichtbeziehung zur Wallfahrtskir-
che Habsberg. Auch führt dort im Süden der Jurasteig Kuppenalb-Wanderweg vorbei (Schlaufe 
1). Diese Teilfläche wird zum Schutz des LandschaUsbildes abgelehnt und ist unbedingt heraus-
zunehmen.  
 
Insgesamt wird für den Gemeindebereich Lauterhofen gefordert, dass die Zahl der Konzentra-
Zonszonen reduziert wird und man sich auf wenige Schwerpunktzonen beschränkt, die aber 
aus Gründen des Artenschutzes außerhalb des Grafenbucher Forstes und aus Gründen des 
Landschagsbild-Schutzes möglichst außerhalb der mit Landschagsbild Wertstufe 5 gekenn-
zeichneten Oberpfälzer Kuppenalb liegen. Zu bevorzugen wären dabei bereits vorbelastete 
Gebiete wie die KonzentraZonszonen nördlich der Autobahn A 6 und die Bereiche bei Mut-
tenshofen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Eine abschließende Konfliktbewäl@gung hinsichtlich des Artenschutzes ist auf der vorliegenden, 
strategischen Ebene nicht möglich und auch nicht sinnvoll bzw. erforderlich. 
 
Die Kommune ist sich bewusst, dass Konflikte mit dem Artenschutz insbesondere in Waldgebie-
ten grundsätzlich nicht vermeidbar sind.  
 
Die geplanten Konzentra@onszonen umfassen große Teilgebiete, von denen nur ein kleiner Teil 
später tatsächlich von Bebauung oder von unmiQelbarer Benachbarung mit Windkra[anlagen 
betroffen sein wird. Eine konkrete Zulassung von Windkra[anlagen wird evtl. erst in vielen, ggf. 
über 10 Jahren erfolgen. Bis dahin sind alle Untersuchungen veraltet und in den nicht beein-
träch@gten Bereichen der Konzentra@onszonen ohnehin überflüssig. 
 
Ziel der Konzentra@onszonenplanung ist es, Flächen zu iden@fizieren, in denen Konflikte mit 
Fachgesetzen, u.a. Naturschutzgesetz und Artenschutzrecht minimiert werden. Hierfür wird eine 
strategische Umweltprüfung durchgeführt. Die naturschutzfachliche Beurteilung sollte deshalb 
vor allem auf diesem, strategischen Aspekt ausgerichtet werden. Hierzu wurden die Nahbereiche 
der Revierzentren kollisionsgefährdeter Vogelarten von den Windenergiegebieten ausgeschlos-
sen und auch Überschneidungen mit den zentralen und erweiterten Prübereichen geprü[. 
Ebenso werden keine Flächen im Nahbereich bedeutender Fledermauswinterquar@ere oder -wo-
chenstuben geplant. 
 
Die Eingriffsfolgenbewäl@gung ist im Wesentlichen dem Zulassungsverfahren zu überlassen, bei 
dem die konkrete Wahl der Anlagenstandorte eine entscheidende Vermeidungsmaßnahme ist, 
die auch in der Anlage zu §45 b im Naturschutzgesetz genannt ist („kleinräumige Standortwahl 
– Micro-Si@ng“). Diese Schutzmaßmaßnahme sollte unabhängig von der engallenen Verpflich-
tung zu einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung durch entsprechende Kar@erungsmaß-
nahmen sichergestellt werden. Auf die weiteren Schutzmaßnahmen gem. Anlage zu § 45b 
BNatSchG wird hingewiesen. 
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, dass in Bereichen, in denen kollisionsgefährdete Vogelarten oder 
Quar@erzentren von Fledermausarten vermutet werden, unabhängig von der Entbindung eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, eine entsprechende Kar@erung im Zulas-
sungsverfahren durchgeführt wird, um die Schutzmaßnahme „Kleinräumige Standortwahl“ an-
wenden zu können. Diese Kar@erung macht zum Zeitpunkt des Zulassungsverfahrens erheblich 
mehr Sinn, da dann die konkreten, angedachten Anlagenstandorte bekannt sind und Kar@erun-
gen zum jetzigen Zeitpunkt bis zum Zeitpunkt des Zulassungsverfahrens veraltet und nicht mehr 
zutreffend sein könnten. Eine besondere Ortstreue von Fledermäusen ist insbesondere bei Win-
terquar@eren in Kirchen und Höhlen festzustellen, derar@ge Bereiche sind von der Planung nicht 
betroffen. Zusätzlich ist eine ökologische Baubegleitung zu fordern, um artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände durch Beanspruchung von Höhlenbäumen etc. zu vermeiden. 
 
Ergänzend nennt das BNatSchG Artenhilfsprogramme als Beitrag zum Artenschutz und zur Ver-
meidung von nega@ven Auswirkungen auf lokale Popula@onen. Diese Möglichkeiten sollten früh-
zei@g ergriffen werden: mit der Konzentra@onszonenplanung wird auch klargestellt, in welchen 
Bereichen keine Windenergieanlagen entstehen werden. In solchen Bereichen könnten frühzei@g 
Artenhilfsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Vogelarten (z.B. Rotmilan, Wespenbussard) und 
Fledermausarten ergriffen werden. Diese könnten Teil der strategischen Windenergieplanung 
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sein und frühzei@g konzep@onell mit den Naturschutzbehörden und -verbänden ausgearbeitet 
werden, um spätere Zahlungen der Betreiber zielgerichtet einsetzen zu können. 
 
Unabhängig von diesen grundsätzlichen Rahmenbedingungen s9mmt der Markt Lauterhofen 
der Einschätzung der Naturschutzbehörde zu und hält an den Konzentra9onszonen W1, W2, 
W 3 (nördlich der Autobahn) und der Konzentra9onszone 5 bei MuKenhofen fest. Die W4 zwi-
schen der Autobahn und der Grafenbuchstraße soll aber ebenfalls in der Planung verbleiben, 
da dieser Bereich ornithologisch weniger wertvoll ist. Hier erfolgt eine Vergrößerung Richtung 
Osten und eine Ergänzung nördlich der Autobahn. Die weiteren Flächen werden bis auf die 
W7 aus Gründen des LandschaZsbildes der Planung genommen, die W7 wird verkleinert. 
 
 
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf., Umweltschutz – 30.05.2023 
 
Der Markt Lauterhofen plant die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans „Wind-
energie“ mit Konzentra`onszonen „Windenergie“. Die Zonen W1 bis W10 befinden sich nördlich 
von Dippersricht, nördlich von Traunfeld, östlich von MuTenshofen, südwestlich von PeTen-
hofen, östlich von NaTershofen und südwestlich von Finsterhaid bzw. Engelsberg. 
 
Bewertung von Bauleitplanungen für Windenergieanlagen  
Zur Bewertung von Bauleitplanungen für Windenergieanlagen hat das Bayerische Staatsministe-
rium für Wohnen, Bau und Verkehr ein MerkblaT mit dem Titel „Bauleitplanung für Windener-
gieanlagen, insbes. Repowering-Bebauungsplan“ veröffentlicht. Die letzte überarbeitete Auflage 
ist vom 06.04.2023. Das MerkblaT wurde jedoch durch das Schreiben StMB-25-4611.10-2-21-85 
vom 03.05.2023 vorläufig aufgehoben.  
 
Schallemissionen  
Gemäß Nr. 7.3.1 des Windenergieerlass Bayern ist für den Schutz vor erheblichen Beläs`gungen 
durch Geräuschimmissionen wie folgt vorzugehen:  
 
„Die Beurteilung, ob schädliche Umweltauswirkungen in Form von erheblichen Beläs@gungen 
durch Geräuschimmissionen zu befürchten sind, erfolgt auf Grundlage der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Zur Durchführung von Immissionsprognosen im Rahmen 
der Errichtung und des Betriebs von WEA hat die Bund/Länder-Arbeitsgemeinscha[ für Immissi-
onsschutz konkre@sierende Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei WEA (LAI-Hinweise) erar-
beitet. Rechtlich verbindliche Mindestabstände kennt das Immissionsschutzrecht nicht. […] Aller-
dings gibt es neuerdings Hinweise, dass es mit den bisher angewandten Berechnungsverfahren 
bei hohen Lärmquellen und bei Abständen von mehr als etwa 500 m zu einer systema@schen Un-
terschätzung der tatsächlichen Geräuschimmissionen kommen könnte. Eine gesicherte Abklä-
rung dieser akus@schen Fragestellung liegt jedoch derzeit noch nicht vor. Daher sollen kün[ig 
pauschalierende Abstandswerte (vergleiche „Schalltechnische Planungshinweise für Windparks“, 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, August 2011“) nicht mehr herangezogen werden. Die Praxis 
hat gezeigt, dass die Genehmigungsunterlagen für WEA unabhängig von den jeweiligen Abstän-
den zu schutzwürdigen Nutzungen regelmäßig ein schalltechnisches Gutachten enthalten. Des-
halb soll die Beurteilung der Lärmimmission durch die Genehmigungsbehörde stets auf der 
Grundlage eines solchen Gutachtens nach dem aktuellen Stand der Technik erfolgen.“  
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Im UMS 73e-U8721. 120.2018/1-1 vom 22.02.2018 wird zur Bewertung von WindkraUanlagen 
auf den LAI-Lei^aden LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei WindkraUanlagen (Stand 
30.06.2016) verwiesen. Demnach ist bei der Erstellung von Schallimmissionsprognosen folgen-
des Verfahren zu berücksich`gen:  
 
Für WKA als hochliegende Schallquellen (> 30 m) sind diese neueren Erkenntnisse im Genehmi-
gungsverfahren zu berücksich@gen. Die Immissionsprognose ist daher nach der „Dokumenta@on 
zur Schallausbreitung – Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Wind-
kra[anlagen, Fassung 2015-05.1“ – sowohl für Vorbelastungsanlagen als auch für neu bean-
tragte Anlagen – frequenzselek@v durchzuführen.  
 
Die weiteren Hinweise zum Prognoseverfahren bzw. zu Messungen sind den LAI-Hinweisen zu 
entnehmen.  
 
Schabenwurf  
Gemäß Nr. 7.8 des Windenergieerlass Bayern sind folgende BeschaTungszeiten von Immission-
sorten zulässig:  
 
Für den SchaQenwurf durch die WEA gilt Folgendes: BeschaQungszeiten von weniger als 
30 Stunden pro Kalenderjahr und 30 Minuten pro Tag sind nicht erheblich (so auch die in Bayern 
nicht eingeführten „Hinweise zur Beurteilung der op@schen Emission von WEA - WEA-SchaQen-
wurf-Hinweise“ des Arbeitskreises Lich@mmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemein-scha[ Im-
missionsschutz). Der Betreiber kann eine Abschaltautoma@k vorsehen, die meteorologische Pa-
rameter, z. B. Intensität des Sonnenlichts, berücksich@gt, so dass die tatsächliche BeschaQungs-
dauer begrenzt wird.  
 
Zur überschläglichen Simula`on von SchaTenwurf bei WEA hat die Bayerische Staatsregierung 
im Energieatlas Bayern ein kostenloses Simula`onstool zur Verfügung gestellt.  
 
Beurteilung  
Die folgende Beurteilung erfolgte auf Basis des Orthophotos aus der Befliegung im Juli 2021 und 
nennt Immissionsorte, die sich näher als 1000 Meter an der Konzentra`onszone befinden:  
 
Konzentra`onszone W1:  
Der Ortsbereich von Dippersricht befindet sich mit 800 Metern im Nahbereich der Zone W1. 
Diese Immissionsorte können zu Einschränkungen bei Errichtung und Betrieb der WindkraUan-
lagen innerhalb dieser Konzentra`onszone führen.  
Der Geltungsbereich der Konzentra`onszone W1 ist zudem bereits durch bestehende Wind-
kraUanlagen vorbelastet. Die Vorbelastung kann ebenfalls zu Einschränkungen bei Errichtung 
und Betrieb der WEA führen.  
 
Konzentra`onszone W2 & W3:  
Die Ortsbereiche von Dippersricht, Traunfeld und Waller im Gemeindebereich Alfeld befinden 
sich mit 800 Metern im Nahbereich der Planungen. Auf Flst. 355 der Gem. Traunfeld besteht ein 
genehmigter Vorbescheid für ein Wohngebäude eines Weilers im Außenbereich, das sich etwa 
600 Meter vom Geltungsbereich en^ernt befindet. Diese Immissionsorte können zu Einschrän-
kungen bei Errichtung und Betrieb der WindkraUanlagen innerhalb dieser Konzentra`onszone 
führen. Der Geltungsbereich der Konzentra`onszonen W2 und W3 ist zudem bereits durch 
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bestehende WindkraUanlagen vorbelastet. Die Vorbelastung kann ebenfalls zu Einschränkungen 
bei Errichtung und Betrieb der WEA führen.  
 
Konzentra`onszone W4:  
Die Ortsbereiche Nonnhof, Wörleinsdorf und Waller im Gemeindebereich Alfeld befinden sich in 
einem Abstand von etwa 750 Metern zum Geltungsbereich der Zone W4. Der Weiler Aglaster-
hof und das Dekanatsjugendhaus Grafenrieder Forst im Außenbereich befinden sich in einem 
Abstand von etwa 550 Metern zum Plangebiet. Diese Immissionsorte können zu Einschränkun-
gen bei Errichtung und Betrieb der WindkraUanlagen innerhalb dieser Konzentra`onszone füh-
ren. Auf die Immissionsorte wirken bereits Schallimmissionen durch bestehende WindkraUanla-
gen und das Gewerbegebiet an der Anschlussstelle Alfeld ein. Auch dies kann zu Einschränkun-
gen bei der Errichtung und dem Betrieb von WindkraUanlagen in dieser Zone führen.  
 
Konzentra`onszone W5:  
Die Ortsteile MuTenshofen, sowie Poppberg und Ödamershüll im Gemeindebereich Birgland 
liegen mit 700 bis 800 Metern im Nahbereich der Konzentra`onszone. Die Weiler MuTenshofen 
12 und Marbertshofen 1/2 befinden sich mit 500 bis 600 Metern ebenfalls sehr nahe an der ge-
planten Konzentra`onszone. Diese Immissionsorte können zu Einschränkungen bei Errichtung 
und Betrieb der WindkraUanlagen innerhalb dieser Konzentra`onszone führen.  
Der Geltungsbereich der Konzentra`onszone W5 ist zudem bereits durch bestehende Wind-
kraUanlagen und das Gewerbegebiet an der Anschlussstelle Alfeld vorbelastet. Die Vorbelastung 
kann ebenfalls zu Einschränkungen bei Errichtung und Betrieb der WEA führen.  
 
Konzentra`onszone W6:  
Die Weiler Buschhof und Bräunertshof liegen mit einem Abstand von 800 Metern bzw. 500 Me-
tern im Nahbereich des Plangebietes. Diese Immissionsorte können zu Einschränkungen bei Er-
richtung und Betrieb der WindkraUanlagen innerhalb dieser Konzentra`onszone führen.  
 
Konzentra`onszone W7:  
Die Ortsbereiche NaTershofen und Holzheim liegen mit einem Abstand von etwa 800 Metern 
im Nahbereich. Die Weiler Haid und Oberfeld im Gemeindegebiet Kastl befinden sich mit einem 
Abstand von knapp 500 Metern ebenfalls sehr nahe an der geplanten Konzentra`onszone. Diese 
Immissionsorte können zu Einschränkungen bei Errichtung und Betrieb der WindkraUanlagen 
innerhalb dieser Konzentra`onszone führen.  
 
Konzentra`onszone W8 – W10:  
Die Ortsbereiche Engelsberg und Finsterhaid liegen mit knapp 800 Metern im Nahbereich des 
Geltungsbereichs der Zonen W8 – W10. Weiter befinden sich die Weiler Finsterhaid 2 und 4, so-
wie die Gebäude am Habsberg in Velburg mit etwa 500 Metern sehr nahe an der geplanten 
Konzentra`onszone. Diese Immissionsorte können zu Einschränkungen bei Errichtung und Be-
trieb der WindkraUanlagen innerhalb dieser Konzentra`onszone führen.  
 
Fazit  
Eine immissionstechnische Prüfung der WindkraUanlagen kann erst im Genehmigungsverfahren 
der WindkraUanlagen nach BImSchG erfolgen, wenn die hierfür notwendigen technischen Da-
ten, die Anlagenstandorte und die erforderlichen Sachverständigengutachten vorliegen. Aus im-
missionstechnischer Sicht kann auch innerhalb der Konzentra`onszone ein konkretes Vorhaben 
bei Vorliegen des Sachverständigengutachtens unzulässig sein.  
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Die schalltechnische Summenwirkung von WEA ist bei der Beurteilung der Geräuschemissionen 
zu berücksich`gen. WindkraUanlagen sind mit ihren Schallimmissionsbeiträgen bei der Erweite-
rung von Gewerbe- und Industriegebieten als Vorbelastung zu berücksich`gen. Dies kann Aus-
wirkungen auf die zukünUige Neuausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten haben.  
 
Es wird abschließend auf die Ausführungen zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren im Windenergieerlass Bayern in Kapitel 7 „Immissionsschutzrechtliches Genehmi-
gungsverfahren“ hingewiesen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Markt Lauterhofen ist sich bewusst, dass 
in den ausgewiesenen Konzentra@onszonen teils Einschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit 
von Windenergieanlagen bzw. Höhe und Zahl der Anlagen zu erwarten sind. Dies bestä@gt die 
grundsätzliche Vorgehensweise des Marktes, Flächen mit weichen Kriterien (näheren Siedlungs-
abständen) nicht in die detailliertere Prüfung einzubeziehen, da hier noch stärkere Einschränkun-
gen bei der Nutzung der Windenergie zu erwarten sind.  
 
 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – 13.06.2023 
 
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:  
Mit Blick auf das derzeit laufende Gesetzgebungsverfahren zur Anpassung des BayDSchG - ins-
besondere betreffend die Möglichkeiten für die Errichtung von WindkraUanlagen im Nähebe-
reich von Baudenkmälern - kann im vorliegenden Fall leider noch keine abschließende denkmal-
fachliche Stellungnahme abgegeben werden. Es erscheint jedoch wahrscheinlich, dass in der 
hier gegebenen Konstella`on Belange des Denkmalschutzes zukünUig von Gesetzes wegen nicht 
mehr betroffen sein werden. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der BiTe um Kennt-
nisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung 
stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege be-
treffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Prak`schen 
Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Amt für Ernährung, Landwirtschag und Forsten – 11.07.2023 
 
Bereich Landwirtschag 
 
Bei den vorgesehenen Windenergie-Zonen W1 bis W10 sind wahrscheinlich kaum Acker- und 
Grünlandflächen betroffen. Grundsätzlich werden aus Sicht der LandwirtschaU Windanlagen 
nachdrücklich befürwortet, weil sie einen weit geringeren Flächenbedarf als Solaranlagen haben 
und im Landkreis schon kri`sch viel wertvolle Agrarfläche für Fotovoltaik verbraucht wurde. 
Windräder gehören daher so weit wie irgend möglich in Höhenlagen von Wald. Sollte die Bean-
spruchung von Äckern und Wiesen unvermeidbar sein, ist darauf zu achten, dass dem Bewirt-
schaUer möglichst wenig Behinderungen entstehen. Z.B. bezüglich Wenden und Durchfahren 
mit oU 12 bis 18 m breiten Arbeitsgeräten. Hierzu sollte, wenn konkrete Flurnummern festste-
hen, nicht nur das Amt für LandwirtschaU sondern auch der BewirtschaUer einbezogen werden. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Belange sind im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens zu beachten. 
 
 
 
Bundesamt für Infrastruktur u.a. der Bundeswehr, Bonn – 23.05.2023 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungsbelange nicht 
beeinträch`gt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr als Trä-
ger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 
Die Konzentra`onszonen W 1, W 2, W 3, W 4 und W 5 berühren aktuell keine militärischen Be-
lange. Die Planflächen W 7 - W 10 liegen in einer Emissionsschutzzone (Radius 10 km) vom 
Truppenübungsplatz US Hohenfels. 
 
Die Konzentra`onszone W 6 liegt zu Teilen im angeordneten Schutzbereich der SAR-Antenne 
Haid-Litzlohe und im Interessengebiet einer Funkdienststelle der Bundeswehr. 
 
Ob und inwiefern eine Beeinträch`gung der militärischen Interessen tatsächlich vorliegt, kann in 
dieser frühen Planungsphase nicht beurteilt werden und ist abhängig von genauen Anlagenty-
pen, Standortkoordinaten, Bauhöhen und Geländehöhen der einzelnen geplanten Windenergie-
anlagen. 
 
Die Bundeswehr behält sich daher vor, im Rahmen der sich anschließenden Beteiligungsverfah-
ren (z.B. BImSchG-Verfahren) zu gegebener Zeit, wenn nö`g, Einwendungen geltend machen da 
jede beantragte Windenergieanlage einer Einzelfallprüfung bedarf. 
 
Im weiteren Verfahren ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr weiterhin zu beteiligen. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Konzentra@onszone W 6 wird aus der Pla-
nung genommen.  
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Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung – 26.06.2023 
 
Beiliegend übersende ich Ihnen meine Stellungnahme nach § 18a LuUVG nebst Anlage. 
 
Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Sie mich bei etwaigen Fragen zur Dik`on meiner 
Stellungnahme gerne über die angegebenen Kommunika`onswege kontak`eren können. Ich 
gehe aber zunächst davon aus, dass meine Ausführungen dem Grunde nach verständlich und 
nachvollziehbar sind. 
Es liegt aber in der Natur der Sache, dass gerade im poli`schen Diskussionsprozess und bei der 
Abwägung noch Fragen aufgeworfen werden. 
Weiterhin biTe ich Sie sehr herzlich, mich bei den nächsten BeteiligungsschriTen, die von Ihnen 
zu gegebener Zeit ini`iert werden, förmlich zu beteiligen. 
 
Stellungnahme: 
Das TEAM 4 BauernschmiT Wehner aus Nürnberg hat mich mit Schreiben vom 22.05.2023 da-
von unterrichtet, dass die zuständigen Gremien und Organe Ihrer Kommune den Beschluss ge-
fasst haben, einen sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie aufzustellen. Weiterhin hat 
mich das Planungsbüro gebeten, Ihnen im Rahmen der Unterrichtung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange meine fachliche Stellungnahme nach § 18a LuUverkehrsgesetz (LuUVG) zu-
zuleiten. Diesem ar`kulierten Ersuchen möchte ich mich nicht verschließen und nehme zu dem 
Planwerk wie folgt Stellung:  
 
Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich meiner Behörde als Trägerin öffentli-
cher Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen gemäß § 18a LuU-
verkehrsgesetz (LuUVG) insoweit tangiert, als sich das gesamte räumliche Gebiet Ihrer Kom-
mune und damit sämtliche ausgewiesenen Konzentra`onszonen Windenergie (W1 bis W10) im 
Anlagenschutzbereich der Naviga`onsanlage MiTersberg SA-MSSR befinden. Der Anlagen-
schutzbereich dieser Flugsicherungseinrichtung erstreckt sich für die Windenergieanlagen in ei-
nem Radius von 15 km um die Flugsicherungseinrichtung.  
 
Je nach Verortung, Dimensionierung und Gestaltung von Windenergieanlagen besteht daher 
grundsätzlich die Möglichkeit einer Störung dieser Flugsicherungseinrichtung. Nach § 18a Abs. 1 
Satz 1 LuUVG dürfen Bauwerke nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtun-
gen gestört werden können.  
 
Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe der geplanten Windenergieanlagen im Rahmen ei-
nes späteren Genehmigungsverfahrens vermag ich nicht gänzlich auszuschließen. Einschränkun-
gen sind umso wahrscheinlicher, je näher eine geplante Windenergieanlage an die Flugsiche-
rungseinrichtung heranrückt und je größer und höher diese dimensioniert ist. Weiterhin sind 
topographische Umstände zu berücksich`gen, die sich aus dem umgebenden Gelände, anderen 
Bauwerken oder der Vegeta`on ergeben. Bei Windenergieanlagen kann die Realisierungswahr-
scheinlichkeit zudem in Abhängigkeit von den bereits vorhandenen oder nach § 18a LuUVG zu-
ges`mmten Windenergieanlagen im Anlagenschutzbereich abnehmen.  
 
Die Ausweisung der Plangebiete im Anlagenschutzbereich sollte von außen beginnend nach In-
nen erfolgen, da die Wahrscheinlichkeit für eine Zus`mmung nach § 18a LuUVG in der Regel 
von außen nach innen abnimmt. Bei einer En^ernung von weniger als 3.000 m zum Standort 
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der Flugsicherungseinrichtung ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass empfohlen wird hier 
keine Plangebiete auszuweisen.  
 
Ohne Ihre kommunale Planungshoheit auch nur im Ansatz antasten zu wollen, würde ich aus 
meiner Sicht die dringende Empfehlung aussprechen wollen, der weiteren planungsrechtlichen 
Verfolgung der Konzentra`onszone W6 mit größtmöglicher administra`ver und poli`scher Zu-
rückhaltung zu begegnen. Die Konzentra`onszone W6 befindet sich lediglich in einer En^ernung 
von ca. 3 km zur Naviga`onsanlage MiTersberg SA-MSSR. Für einen posi`ven Abschluss des er-
forderlichen Genehmigungsverfahrens nach dem Bau- bzw. Immissionsschutzrecht kann bei ver-
nünUiger Betrachtung keine güns`ge Prognose abgegeben werden. Mehr noch: Sollten trotz 
dieser ungüns`gen Prognose Windenergieanlagen in der Konzentra`onszone W6 errichtet wer-
den, würden sich die Chancen auf die Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen in Ihren 
Nachbargemeinden Berg b. Neumarkt und Pilsach – insbesondere in jedem Fall, wenn diese im 
unmiTelbaren Grenzbereich zu Ihrer Kommune vorgesehen sind – deutlich schmälern.  
 
Ich gehe davon aus, dass zwischen Ihrer Kommune und den beiden genannten Nachbargemein-
den im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Bauleitplanung Planungen und 
Vorhaben dann bilateral abges`mmt werden, wenn diese Auswirkungen über die Gemarkungs-
grenzen hinaus en^alten. Ich würde es im vorliegenden Fall daher sehr begrüßen, wenn hier 
entsprechende Gespräche stawinden und bis zu deren Abschluss die Konzentra`onszone W6 
zwar im TFNP enthalten bleibt, aber keine oberste Priorität genießt.  
 
Für einen posi`ven Abschluss des erforderlichen und einzelfallbezogenen Genehmigungsverfah-
rens nach dem Bau- bzw. Immissionsschutzrecht innerhalb der Konzentra`onszonen W1, W2, 
W3, W4, W5, W7, W8, W9 und W10 kann eine deutlich güns`gere Prognose abgegeben wer-
den. All diese Flächen befinden sich zwar auch innerhalb des Anlagenschutzbereiches der Navi-
ga`onsanlage MiTersberg SA-MSSR, liegen aber nicht an einer derart exponierten Stelle wie die 
Zone W6. Soweit hier die von mir zu vertretenden Belange betroffen sind, unterscheiden sich 
diese Flächen nur in Nuancen. Gleichwohl würde ich aus meiner Sicht die Zonen W1, W2, W3, 
W4, W8, W9 und W10 gegenüber den Zonen W5 und W7 mit einer Präferenz versehen, weil de-
ren Abstand zum MiTelpunkt der Naviga`onsanlage etwas größer ist und dies dem Grundsatz 
„von außen beginnend nach Innen“ entspricht.  
 
Ihren kommunalen Gremien und den poli`schen Entscheidungsträgern würde ich im Rahmen 
der anstehenden bauleitplanerischen Abwägung empfehlen, zunächst an allen 10 Konzentra`-
onszonen festzuhalten und diese planungsrechtlich weiterzuverfolgen; bei der Konzentra`ons-
zone W6 sollten allerdings die von mir postulierten Grundsätze Beachtung finden.  
 
Klarstellend weise ich allerdings darauf hin, dass die Entscheidung gemäß § 18a Absatz 1 LuUVG, 
ob die Flugsicherungseinrichtung durch einzelne Windenergieanlagen gestört werden kann, von 
dieser Stellungnahme unberührt bleibt. Sie wird von mir dann getroffen, wenn mir über die zu-
ständige LandesluUfahrtbehörde oder die zuständige Genehmigungsbehörde die konkrete Vor-
habenplanung (z.B. Antrag nach dem BImSchG) zur Prüfung vorgelegt wird.  
 
Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1a, Satz 2 LuUVG angemeldeten Anlagen-
standorten und -schutzbereichen der Flugsicherungseinrichtungen mit heu`gem Stand (Juni 
2023).  
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Hinweise  
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen Rechnung zu tragen, 
melden die Flugsicherungsorganisa`onen gemäß § 18a Abs. 1a, Satz 2 LuUVG meiner Behörde 
diejenigen Bereiche um Flugsicherungseinrichtungen, in denen Störungen durch Bauwerke zu 
erwarten sind. Diese Bereiche werden allgemein als "Anlagenschutzbereiche" bezeichnet und 
im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht.  
 
Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß § 18a LuUVG durch die Flugsi-
cherungsorganisa`on, welche die Flugsicherungseinrichtung betreibt und orien`ert sich an den 
Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. Aufgrund von Vorbebauung oder betrieblicher Erforder-
nisse kann der angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von dieser Empfehlung abweichen.  
 
Auf meiner Internetseite www.baf.bund.de steht sowohl eine zweidimensionale Karte der Anla-
genschutzbereiche als auch eine 3D-Vorprüfungsanwendung bereit. Damit kann geprüU wer-
den, ob eine Windenergieanlage oder eine Fläche im Anlagenschutzbereich einer Flugsiche-
rungseinrichtung liegen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Konzentra@onszone W 6 wird aus der Pla-
nung genommen. Die Konzentra@onszonen W 5 und W 7 verbleiben in der Planung, wobei die 
Konzentra@onszone W 7 verkleinert wird. Die Konzentra@onszone W 5 umfasst einen größeren 
Teilbereich, so dass u.U. auch größere Abstände zu den genannten Anlagen eingehalten werden 
können.  
 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH – 06.06.2023 
 
Durch oben genannte Plangebiete ist der Anlagenschutzbereich gem. § 18a LuUverkehrsgesetz 
(LuUVG) der folgenden Flugsicherungseinrichtung betroffen: 
 
- MiTersberg [MTB] - Geogr. Koordinaten (ETRS89): 49° 21' 35,667780" N / 11° 33' 

47,081700" E; Höhe des Geländes 679,0 m ü. NN 
 
Wir empfehlen, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine Vorrang- und Eignungsgebiete zur 
Windenergienutzung auszuweisen, da die im Genehmigungsverfahren gem. § 18a LuUVG zu er-
wartenden Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe der geplanten Windenergieanlagen 
dem eigentlichen Ziel von Vorrang- und Eignungsgebieten entgegenstehen. 
 
Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betroffenheit von Anlagen der DFS wurden die 
uns zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksich`gt. 
 
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen Stand Juni 2023. 
Momentan beabsich`gen wir im Plangebiet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund be-
trieblicher Anforderungen nicht auszuschließen. Wir empfehlen daher, Windenergievorhaben 
grundsätzlich bei der zuständigen LuUfahrtbehörde zur Prüfung gem. §18 LuUVG einzureichen. 
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Windenergieanlagen, die eine Bauhöhe von 100 m über Grund überschreiten, bedürfen gemäß 
§ 14 LuUverkehrsgesetz (LuUVG) der luUrechtlichen Zus`mmung durch die LuUfahrtbehörde. 
Art und Umfang der Tag- und Nachtkennzeichnung wird im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens von der LuUfahrtbehörde festgelegt. 
 
Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuUverkehrsgesetz 
(LuUVG) unberührt. 
 
Die gemäß LuUVG angemeldeten Anlagenschutzbereiche orien`eren sich an den Empfehlungen 
aus ICAO EUR DOC 015, 3. Ausgabe 2015.Aufgrund betrieblicher Erfordernisse kann der ange-
meldete Schutzbereich im Einzelfall von der Empfehlung des ICAO EUR DOC 015 abweichen (ins-
bes. bei Radaranlagen). Für weitere Fragen zu den angemeldeten Anlagenschutzbereichen ste-
hen wir oder das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnahme infor-
miert. 
 
Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt unter dem nachfolgenden Link eine 
interak`ve Karte mit den aktuell gül`gen Anlagenschutzbereichen verschiedener Flugsiche-
rungsorganisa`onen gem. §18a LuUVG zur Verfügung. 
http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagenschutz/anlagen-
schutz_node.html 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Konzentra@onszone W 6, die der genann-
ten Anlage am nächsten liegt, wird aus der Planung genommen.  
 
 
Regierung von Mibelfranken, Lugamt Nordbayern – 10.07.2023 
 
Die Regierung von MiTelfranken - LuUamt Nordbayern - erhebt gegen den o. a. Planentwurf 
keine grundsätzlichen Bedenken. Zivile Flugplätze im Zuständigkeitsbereich sind nicht betroffen. 
Diese Stellungnahme umfasst lediglich die Prüfung der Vereinbarkeit mit zivilen Flugplätzen, 
nicht jedoch militärische Belange. Ob und bis zu welcher Höhe bzw. in welcher Anzahl die Er-
richtung von WindkraUanlagen möglich ist, kann sich jedoch erst im formellen Verfahren über 
das zuständige Landratsamt und der damit verbundenen luUrechtlichen Zus`mmung für den 
Einzelfall ergeben. 
 
Die Prüfung der Belange der MilitärluUfahrt nimmt folgende Stelle wahr: 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 
BiTe beteiligen Sie die vorgenannte Stelle noch als weiteren Träger öffentlicher Belange am Ver-
fahren. 
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Weiter ist aufgefallen, dass das gesamte Gemeindegebiet im Anlagenschutzbereich von Flugsi-
cherungsanlagen (MiTersberg Radar) liegt. Eine Beteiligung des zuständigen 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung 
Robert-Bosch-Straße28  
D - 63225 Langen 
am Bauleitplanverfahren wird daher für erforderlich gehalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Stellungnahme nicht die luUrechtliche Zus`mmung nach 
§ 14 LuUVG ersetzt, die für Bauwerke mit mehr als 100 m Höhe über Grund erforderlich ist. 
 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Stellen wurden im Verfahren 
beteiligt. 
 
 
Wasserwirtschagsamt Regensburg – 14.06.2023 
 
Die geplanten Konzentra`onszonen liegen nicht in Überschwemmungsgebieten. In Teilberei-
chen ist der wassersensible Bereich betroffen. Dieser ist in der Planzeichnung mit dargestellt. 
 
Die Konzentra`onszone W4 liegt in Zone IIIB des Wasserschutzgebiets der Brunnen I und II 
Traunfeld des Zweckverbands zur Wasserversorgung der PeTenhofener Gruppe. Die Konzentra-
`onszone W5 liegt in den Zonen IIIA und IIIB des Wasserschutzgebiets Hallerbrunnen des 
Zweckverbands zur Wasserversorgung der PeTenhofener Gruppe. 
 
WindkraUanlagen sind in den Zonen IIIA und IIIB nicht grundsätzlich ausgeschlossen, bedürfen 
aber i.d.R. einer Einzelfallprüfung im Rahmen einer Befreiung von der Wasserschutzgebietsver-
ordnung, da diverse Verbotstatbestände betroffen sein können. Die Befreiung ist separat beim 
Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. zu beantragen. Maßgeblich für die Zus`mmung der Befreiung 
wird die Einhaltung des LfU-MerkblaTs 1.2/8 sein. Die Antragsunterlagen sollten Aussagen zu 
den im MerkblaT genannten Konfliktpunkten beinhalten. 
 
Der Trinkwasserschutz darf durch die WindkraUanlagen nicht gefährdet sein. Je nach Unter-
grundverhältnissen ist ggf. nicht an jedem möglichen Standort jede Gründungsart zulässig. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang auf das o.g. LfU-MerkblaT 1.2/8 sowie auf die betreffen-
den Schutzgebietsverordnungen. 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Detailplanung ist abzuklären, ob die Be-
reiche der konkreten Baumaßnahmen im Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (Bay-
BodSchG) aufgeführt sind, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderun-
gen besteht. 
 
Gegen den Teilflächennutzungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaUlichen Be-
denken. 
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Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Belange sind im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens zu beachten. 
 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes – 25.05.2023 
 
Belange des BaulasTrägers für Bundesautobahnen werden nicht betroffen. Das Plangebiet liegt 
mehrere hundert Meter von der Bundesautobahn A6 en^ernt. 
Auf die vom Verkehr auf der BAB A6 ausgehenden und auf das Planungsgebiet evtl. einwirken-
den Emissionen wird hingewiesen. Eine Abhilfe kann vom StraßenbaulasTräger nicht eingefor-
dert werden.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Emissionen der BAB A6 sind bezüglich der 
Windkra[anlagen unbeachtlich.  
 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH – 22.06.2023 
 
Gegen die oben genannte Planung haben wir keine Einwände.  
 
Wir biTen Sie, in den Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan einen Hinweis aufzuneh-
men, dass bei der Aufstellung der Bebauungspläne in allen Straßen geeignete und ausreichende 
Trassen für die Unterbringung der Telekommunika`onsanlagen vorgesehen werden.  
Wir werden zu gegebener Zeit zu den noch aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Be-
bauungsplänen detaillierte Stellungnahmen abgeben. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie ist für die Errichtung von Windkra[anlagen 
nicht einschlägig. 
 
 
Deutscher Weberdienst – 19.07.2023 
 
Der Deutsche WeTerdienst (DWD) bedankt sich als Träger öffentlicher Belange für die Beteili-
gung an o. a. Vorhaben. Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, 
da keine Standorte des DWD beeinträch`gt werden bzw. betroffen sind.  
 
Für Ihre weiteren Planungen empfehlen wir Ihnen die folgenden Webseiten des DWD:  
Webseite: https://www.dwd.de/DE/leistungen/quwind100/qu-wind_100.html  
 
Opendata: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/multi_an-
nual/wind_parameters/Project_QuWind100/  
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Die Daten dieser Windklimatologien können Sie im Climate Data Center des DWD kostenfrei 
herunterladen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.  
 
 
Markt Kastl – 02.06.2023 
 
Der Marktgemeinderat hat beschlossen, gegen die Bauleitplanung teilweise Einwendung einzu-
legen. Den Sitzungsbeschluss möchten wir hiermit miTeilen: 
 
Der Marktgemeinderat Kastl erhebt folgende Einwendungen gegen die Aufstellung 
des sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" durch den Markt Lauterhofen: 
 
Der Marktgemeinderat Kastl lehnt die Konzentra`onszone W 7 in der vorliegenden Form ab und 
fordert, dass die Konzentra`onszone einen Mindestabstand von 1000 m zu den Ortsteilen Haid 
und Oberfeld einhält. Weiter ist die vorhandene Photovoltaikanlage „Solarpark Oberfeld" von 
jeglicher VerschaTung frei zu halten. 
 
Bei den Ortsteilen Haid und Oberfeld handelt es sich um landwirtschaUliche Einzelanwesen. 
Diese sind in § 80 und 80 a BayBO hinsichtlich eines erhöhten Abstandes nicht berücksich`gt. 
Der Marktgemeinderat sieht jedoch kri`sch, dass Personen, die in landwirtschaUlichen Einzelan-
wesen wohnen nicht derselbe „Schutz" gewährt wird, wie z.B. Personen, die im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes in einem Dorfgebiet leben. Der Markt Kastl fordert deshalb im Sinne der 
Gleichbehandlung die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1000 m. 
 
Weiter weist der Markt Kastl darauf hin, das mit der planungsrechtlichen Regelung „Rotor-au-
ßerhalb" das Marktgemeindegebiet des Marktes Kastl überplant wird. Die Rotoren von mögli-
chen WindkraUanlagen am äußersten Gebietsrand würden sich im Gemeindegebiet Kastl bewe-
gen. Dies verletzt sowohl die Gebiets- als auch die Planungshoheit des Marktes Kastl. Der 
Marktgemeinderat Kastl fordert deshalb mindesten zur Grenze des Marktes Kastl die Regelung 
„Rotor-lnnerhalb" festzusetzen oder die Konzentra`onszone mit entsprechendem Abstand zur 
Gemeindegrenze zu planen. 
 
Weiter liegt im Bereich des SchaTenwurfes möglicher WindkraUanlagen die Photovoltaikanlage 
„Solarpark Oberfeld". Die Bauleitplanung zur Photovoltaikanlage ist rechtskräUig und die PV-An-
lage 
bereits errichtet und in Betrieb. Eine mögliche VerschaTung der Anlage soll ausgeschlossen und 
die Konzentra`onszone entsprechend angepasst werden. AussagekräUige Unterlagen zur Ver-
schaTung für die Ortsteile Haid, Oberfeld und die PV-Anlage Oberfeld sollten im Verfahren ein-
geholt und zugänglich gemacht werden. 
 
Der Markt Kastl biTet, die Einwendungen und Hinweise im Bauleitplanverfahren zu berücksich-
`gen und biTen uns vom Ergebnis der Behandlung zu unterrichten. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Konzentra@onszone W 7 wird in ihrer 
Größe verkleinert, so dass die Abstände zu den genannten Orten vergrößert werden können.  
 
 
Stadt Velburg – 30.05.2023 
 
Die Stadt Velburg hat einen sachlichen Teilflächennutzungsplan vor Einführung der 10 H Rege-
lung begonnen und den Markt Lauterhofen beteiligt. ln diesem Vorentwurf waren keine Poten-
zialflächen und auch keine alterna`ven Flächen an der Gemeindegrenze zwischen Velburg und 
Lauterhofen geplant. Die Stadt Velburg führt derzeit dieses Verfahren weiter. 
 
Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzus`mmen. 
 
Mit dem nunmehr vorgelegten, neuen Vorentwurf des Marktes Lauterhofen stellt der Markt 
Lauterhofen Konzentra`onszonen in unmiTelbarer Nähe der Gemeindegrenze zur Stadt Velburg 
dar. 
 
Grundsätzlich begrüßt es die Stadt Velburg, dass sich auch der Markt Lauterhofen dazu ent-
schlossen hat, den bereits begonnenen sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergieanla-
gen zur Darstellung von Konzentra`onszonen mit der Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB bis zur vom Gesetzgeber eingeräumten Frist zum 1. Februar 2024 fer`g zu stellen. Dies 
ist insbesondere deshalb wich`g, da durch die Ausnahmen von der bayerischen Entprivilegie-
rungsregelung im Art. 82 Abs. 5 BayBO in der dünn besiedelten Velburger Kuppenalb eine Reihe 
von Flächen für Windenergieanlagen wieder privilegiert sind. Damit ist bis zur Fer`gstellung des 
Regionalplans nach dem Windenergieflächen-Bedarfsgesetz in den kommenden Jahren eine un-
geregelte Entwicklung von Windparks an der gemeinsamen Gemeindegrenze möglich. Es be-
steht ein erhebliches Interesse der Stadt Velburg daran, dass die Konzentra`onszonenplanung 
auf Seiten des Marktes Lauterhofen weitgehend rechtssicher erfolgt und bis zum 1.2.2024 zu 
Ende gebracht wird. Ein interkommunal abges`mmtes und koordiniertes Vorgehen wäre anzu-
raten. 
 
Die Stadt Velburg verfolgt das Ziel, mit der Fer`gstellung der Teilflächennutzungsplanung die 
Ausschlusswirkung einer Konzentra`onszonenplanung zu erreichen. Daher ist es erforderlich, 
die nach neuer Gesetzeslage privilegierten Standorte der zugrunde gelegten Windenergieanla-
gen in einem ersten SchriT zu ermiTeln. 
 
Danach sind diejenigen Bereiche zu ermiTeln, die für eine Windenergienutzung aus tatsächli-
chen Gründen nicht infrage kommen (harte Ausschlussbereiche). Nach städtebaulichen Grün-
den können dann weitere (weiche) Ausschlusskriterien angewendet werden. 
 
Die Stadt Velburg hat einen an die aktuelle Gesetzeslage angepassten Entwurf zum sachlichen 
Teilflächennutzungsplan zur Steuerung von Windenergieanlagen für die öffentliche Auslegung 
im Mai 2023 beschlossen. lm Rahmen der Beteiligung der Nachbarkommune Lauterhofen er-
scheint es ratsam, die angewandte Methodik der beiden Pläne aufeinander abzus`mmen. 
 
Zu den an der Gemeindegrenze dargestellten Konzentra`onszonen ist im Einzelnen festzustel-
len: 
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lm Rahmen der vorgelegten Planungen des Marktes Lauterhofen tangiert eine Fläche (W10) des 
geplanten Teilflächennutzungsplans Windenergie die Velburger Gemeindegrenze. Die südlich 
von Engelsberg gelegene Fläche befindet sich ca. 500m westlich des Habsberges und 500m 
nordwestlich des Anwesens „Auf der Heid" und ca. 300 - 500m nördlich des Golfplatzes auf 
Waldgebiet und Feldflur. 
 
Die Stadt Velburg plant in diesen Bereichen keine Konzentra`onszonen. Wesentlicher Grund da-
für ist die Einstufung der Velburger Kuppenalb als schützenswerte LandschaU mit der höchsten 
Wertstufe aller LandschaUseinheiten gemäß einer bayernweiten Einstufung des Landesamtes 
für Umweltschutz. 
 
Aus diesem Grund sind weder im Gemeindegebiet Velburg noch in den bisherigen Entwürfen 
der Stadt Velburg als auch im bisherigen Suchraum des regionalen Planungsverbandes in dieser 
LandschaUseinheit Flächen für Windenergiegebiete geplant. 
 
Ein weiterer Aspekt, welcher gegen die Fläche W10 spricht, ist die unmiTelbare Nähe zum Wall-
fahrtsort Habsberg. 
 
Die denkmalschutzrechtliche GenehmigungsbedürUigkeit von Windenergieanlagen ergibt sich 
aus dem im Denkmalschutzgesetz festgeschriebenen Umgebungsschutz. Die Wirkung eines 
Denkmals kann ganz wesentlich von seiner Umgebung abhängen, sodass die Ziele des Denkmal-
schutzes häufig nur erreicht werden können, wenn auch die Umgebung des Denkmals entspre-
chend geschützt wird. Dabei kommt es auf op`sche Bezüge und Wirkungen zwischen Denkmal 
und Umgebung an. Die Ausdehnung des Umgebungsbereichs hängt mit der Art, der Größe, der 
Funk`on und dem Standort des Denkmals zusammen. Grundsätzlich zählt zur Umgebung der 
gesamte GeländeabschniT von dem das Denkmal erlebbar bzw. erfahrbar ist. 
 
Wir biTen Sie um die geforderte Darstellung der Sichtachsen (15 km) für die Potenzialfläche 
WindkraU W10 zum Habsberg und um Beteiligung des Landesamtes für Denkmalschutz. 
 
Zudem schlagen wir eine Überarbeitung der Potenzialfläche hinsichtlich der Nähe zu Wohnbe-
bauungen vor. Die Stadt Velburg setzt sich als Mindestmaß 1.000 m Abstand. Wir biTen Sie auf 
die Wohnbebauungen am „Habsberg" und „Auf der Heid" entsprechend Rücksicht zu nehmen 
und hier ebenfalls die 1.000 m Abstand einzuhalten. 
 
Sehr gerne stehen wir für eine interkommunale Abs`mmung zur Verfügung. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Konzentra@onszone W 10 wird aus der Pla-
nung genommen.  
 
 
Gemeinde Alfeld – 22.06.2023 
 
Mit Ihrer oben bezeichneten Bauleitplanung kann seitens der Gemeinde Alfeld kein Einverständ-
nis erklärt werden, da sämtliche Flächen an den Gemeindegrenzen liegen und hier die nega`ven 
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Auswirkungen klar zu Ungunsten der Nachbarkommunen ausgelagert werden, was sicherlich 
kein fachlich abges`mmtes Gesamtkonzept darstellt. Dies wird dadurch verstärkt, dass die Aus-
wirkungen von südlich gelegenen Flächen durch SchaTenwurf usw. deutlich stärker sind als bei 
im Norden von Siedlungskörpern gelegenen Flächen. Somit geht auch dieser Punkt klar zu Las-
ten der betroffenen Ortsteile im Norden. Insbesondere die Alfelder Gemeindeteile Waller, Wör-
leinshof und Nonnhof sind weniger als 800 m, teilweise weniger als 700 m, von den Gebieten W 
3 und W 4 en^ernt. Der Abstand von 1000 m zur Wohnbebauung muss unbedingt eingehalten 
werden. Wir biTen, dies bei Ihrer weiteren Planung zu berücksich`gen und die Gebiete entspre-
chend zu verkleinern bzw. zu verschieben. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die geplanten Konzentra@onszonen halten 
ausreichende Mindestabstände zu den genannten Ortsteilen ein. Es erfolgt eine Gleichbehand-
lung der Alfelder Ortsteile mit den Ortsteilen im Marktgemeindegebiet von Lauterhofen. Einzig 
im Bereich der Konzentra@onszone W 4 werden die Abstände von 800 m nach Nonnhof geringfü-
gig unterschriQen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass in diesem Bereich ein vermutlich ge-
nehmigungsfähiger Antrag auf Errichtung von Windkra[anlagen bereits vorliegt, der noch deut-
lich geringere Abstände nach Nonnhof vorsieht als die Vorsorgeabstände der gegenständlichen 
Planung des Marktes Lauterhofen. Mit dem Vorhabensträger soll mit der gegenständlichen Pla-
nung ein Kompromiss erreicht werden, der höhere Abstände nach Nonnhof vorsieht als die vor-
liegende konkrete Vorhabensplanung.  
 
 
Gemeinde Happurg – 22.06.2023 
 
Mit Ihrer oben bezeichneten Bauleitplanung kann seitens der Gemeinde Happurg kein Einver-
ständnis erklärt werden, da sämtliche Flächen an den Gemeindegrenzen liegen und hier die ne-
ga`ven Auswirkungen klar zu Ungunsten der Nachbarkommunen ausgelagert werden, was si-
cherlich kein fachlich abges`mmtes Gesamtkonzept darstellt. Dies wird dadurch verstärkt, dass 
die Auswirkungen von südlich gelegenen Flächen durch SchaTenwurf usw. deutlich stärker sind 
als bei im Norden von Siedlungskörpern gelegenen Flächen. Somit geht auch dieser Punkt klar 
zu Lasten der betroffenen Ortsteile im Norden. Ferner sehen wir mit dem Gebiet W 1 einen 
Konflikt zur rechtskräUig im Regionalplan der Region Nürnberg (Planungsregion 7) rechtskräUig 
festgesetzten Vorbehaltsfläche WK 34 auf Happurger Gemeindegebiet. Die Summenwirkung 
wäre hier nicht vertretbar. Wir biTen, dies bei Ihrer weiteren Planung zu berücksich`gen und 
die Gebiete entsprechend zu verkleinern bzw. zu verschieben. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Markt Lauterhofen hält an der gegen-
ständlichen Planung fest. Die ausgewiesenen Windenergieflächen halten die erforderlichen Min-
destabstände zu den Ortsteilen in der Gemeinde Happurg ein bzw. überschreiten diese deutlich. 
Ein Konflikt mit der Vorbehaltsfläche WK 34 auf Happurger Gemeindegebiet besteht aus Sicht 
der Gemeinde nicht. Ob und wie viele Anlagen in diesem Gebiet errichtet werden können, ist der 
konkreten Vorhabensplanung vorbehalten.  
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Verein für Landschagspflege und Artenschutz in Bayern e.V. – 22.06.2023 
 
1. Sachverhalt  
 
Der Marktgemeinderat Lauterhofen hat in seiner Sitzung vom 19.01.2023 die Aufstellung eines 
sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für das Gemeindegebiet Lauterhofen mit 
zehn Konzentra`onszonen beschlossen.  
 
2. Allgemeine rechtliche Würdigung  
 
Der sachliche Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Marktgemeinde Lauterhofen weist 
zahlreiche Abwägungsfehler auf. Insbesondere wurden umwelt- und naturschutzrechtliche so-
wie kulturdenkmalpflegerische Belange, die der VLAB nach seiner Satzung zu schützen sucht, 
nicht hinreichend ermiTelt und bewertet. Unabhängig davon ist der Beschluss im Sinne des 
Punktes 2.6 dieser Stellungnahme rechtswidrig und einzustellen.  
 
2.1. AlternaZvstandorte  
 
In der Abwägung zum sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Marktgemeinde 
Lauterhofen sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB Alterna`vstandorte zu berücksich`gen. Diese sind 
durch den Planungsträger i.S. des § 2 Abs. 3 BauGB fehlerfrei zu bewerten. Nachvollziehbare 
Unterlagen zur Abwägung und Bewertung fehlen in den uns vorliegenden Unterlagen bzw. auf 
der Homepage der Marktgemeinde Lauterhofen.  
 
2.2. Interkommunale AbsZmmung  
 
Der Beschluss des Marktgemeinderates Lauterhofen zum sachlichen Teilflächennutzungsplan 
„Windenergie“ verstößt gegen das interkommunale Abs`mmungsgebot nach § 2 Abs. 2 BauGB. 
Die umliegenden Gemeinden können in ihren planerischen Vorstellungen durch das Plangebiet 
des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ der Marktgemeinde Lauterhofen er-
heblich eingeschränkt werden.  
 
Ebenso werden die Bewohner von Dippersricht, Traunfeld, Waller, Ödamershüll, MuTenshofen, 
Matzenhof, Marbertshofen, NaTershofen, Finsterhaid und Engelsberg in erheblichen Maß durch 
Schallimmissionen und SchaTenwurf beim Betrieb der Windräder beeinträch`gt.  
 
2.3. Denkmalschutz und Landschagsbild  
 
Überdies verstößt der sachliche Teilflächennutzungsplan Windenergie gegen denkmalschutz-
rechtliche Belange aus § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB.  
Nach Art. 3 BayDSchG haben die Gemeinden auf die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege angemessen Rücksicht zu nehmen. Durch die Überplanung des Gebietes mit 
zehn Konzentra`onszonen für WindkraU-anlagen, die von Denkmalbauten umgeben sind, bei-
spielsweise der Wallfahrtskirche am Habsberg, verstößt die Gemeinde Lauterhofen gegen die-
sen Grundsatz. Stellungnahmen und fachliche Exper`sen der Denkmalschutzbehörden liegen 
nicht vor.  
 
2.4. Naturschutzrechtliche Belange  



25 
 
 
 

 

 
Die Billigung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie berücksich`gt gleichsam 
unzureichend die naturschutzrechtlichen Belange gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB. Der sachli-
che Teilflächennutzungsplanes Windenergie verstößt insofern gegen die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände aus § 44 BNatSchG, die EU Verordnung (EU) 2021/2280, Anhang A sowie 
gegen die Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG [VSR], Anhang Art.1.  
 
2.5. Verstoß gegen die Raumordnung  
 
Zudem widerspricht der sachliche Teilflächennutzungsplan Windenergie der neuen Verordnung 
über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) v. 01.06.2023.  
§ 2 Absatz 1 LEP sieht vor, die Regionalpläne innerhalb von drei Jahren an das Bayerische Lan-
desplanungsgesetz und an das Landesentwicklungsprogramm Bayern anzupassen. In den Regio-
nalplänen können im Rahmen von regionsweiten Steuerungskonzepten ergänzend Vorbehalts-
gebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen festgelegt werden (6.2.2 Windenergie LEP).  
Der sachliche Teilflächennutzungsplan Windenergie der Marktgemeinde Lauterhofen greiU dem 
Regionalplan in unzulässiger Weise vor. Dadurch wird die landesplanerisch wich`ge Abs`m-
mung zwischen WindkraUvorranggebieten, dem Erhalt freier LandschaUsbereiche, landschaUli-
chen Vorbehaltsgebieten und Biotoptopverbundsystemen innerhalb der Gemeinden der Pla-
nungsregion wesentlich beeinträch`gt.  
 
2.6. Rechtswidrigkeit des Verfahrens  
 
Die Planung der Marktgemeinde Lauterhofen für einen sachlichen Teilflächennutzungsplan 
Windenergie ist einzustellen, da sie rechtswidrig ist. Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemein-
den Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Ist ein Plan nicht erforderlich, was hier der Fall ist, führt dies zur 
Rechtswidrigkeit.  
 
Die Darstellung von Konzentra`onszonen für die Windenergie en^altet rechtliche Bedeutung für 
den gesamten Außenbereich. Denn nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen öffentliche Belange 
einem Vorhaben nach (u.a.) § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB in der Regel auch dann entgegen, soweit 
hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt 
ist. Die Gemeinde verfügte so über ein Instrument, das sie in die Lage versetzt, die bauliche Ent-
wicklung im Außenbereich zu steuern (BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 - 4 C 15.01 - 
BVerwGE 117, 287 <292>).  
 
Was in diesem Sinne erforderlich ist, bes`mmt sich maßgeblich nach der jeweiligen planeri-
schen Konzep`on. Welche städtebaulichen Ziele die Gemeinde sich setzt, liegt in ihrem planeri-
schen Ermessen. Der Gesetzgeber ermäch`gt sie, die „Städtebaupoli`k“ zu betreiben, die ihren 
städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht (BVerwG, B.v. 11.5.1999 - 4 BN 15.99 - NVwZ 
1999, 1338 = juris Rn. 4; U.v. 10.9.2015 - 4 CN 8.14 - BVerwGE 153, 16 = juris Rn. 11; BayVGH, 
U.v. 27.1.2017 - 15 B 16.1834 - juris Rn. 29). Eine städtebauliche Rech^er`gung im Sinne von § 1 
Abs. 3 BauGB ist nicht nur für den Bebauungsplan im Ganzen, sondern auch für jede Einzelfest-
setzung zu verlangen (BVerwG, U.v. 18.3.2004 - 4 CN 4.03 - BVerwGE 120, 239 = juris Rn. 9; U.v. 
26.3.2009 - 4 C 21.07 - BVerwGE 133, 310 = juris Rn. 17).  
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§ 249 Abs. 1 BauGB besagt in seiner neuesten Fassung, dass § 35 Absatz 3 Satz 3 auf Vorhaben 
nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie 
dienen, nicht anzuwenden ist. Eine Steuerungswirkung besitzt die Darstellung von WKA-Stand-
orten in Flächennutzungsplänen also nicht mehr; dahingehende städtebauliche Konzepte sind 
damit nicht mehr umsetzbar. Somit ist eine Darstellung von WKA städtebaulich nicht erforder-
lich.  
 
3. Zusammenfassung  
 
Der sachliche Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Marktgemeinde Lauterhofen weist 
zahlreiche Abwägungsfehler auf. Sämtliche Fehler sind offensichtlich und haben auf das Abwä-
gungsergebnis und die Billigung des Marktgemeinderates Lauterhofen Einfluss genommen. Im 
Rahmen einer korrekten Abwägung häTe der Beschluss nicht gefällt werden dürfen.  
 
Unabhängig von den Abwägungsfehlern ist der sachliche Teilflächennutzungsplan „Windener-
gie“ im Sinne des Punktes 2.6 dieser Stellungnahme rechtswidrig und einzustellen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 2.1: 
Alterna@vstandorte wurden in einer Poten@alflächenanalyse ermiQelt und bewertet. Die Poten@-
alflächenanalyse ist als Anhang Teil der Begründung. 
 
Zu 2.2: 
Die interkommunale Abs@mmung erfolgt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens.  
 
Zu 2.3: 
Die Denkmalschutzbehörden wurden am Verfahren beteiligt. Einwände gegen die gegenständli-
che Planung aus Baudenkmalsicht wurden nicht vorgebracht.  
 
Zu 2.4: 
Die einschlägigen Datengrundlagen (Brutvogelrevierzentren gemäß der Datenbank des Landes-
amts für Umweltschutz) wurden bei der Planung berücksich@gt. Die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände können im Rahmen des Zulassungsverfahrens ausgeschlossen bzw. vermieden 
werden. Auf die entsprechenden Schutzmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die konkrete 
Standortwahl („Microsi@ng“) wird hingewiesen. Weitergehende detailliertere Erhebungen sind 
auf der Ebene der strategischen Umweltprüfung weder sinnvoll noch erforderlich.  
Für die Prüfung und abschließende Regelung eines kurzzei@g fluktuierenden Belangs wie den ar-
tenschutzrechtlichen Zugriffsverboten ist die langfris@g ausgerichtete Perspek@ve der Bauleit- 
und Regionalplanung deshalb grundsätzlich kein geeigneter Rahmen. Artenschutzfachlich ziel-
führender, rechtssicherer und gleichzei@g weniger zeit- und kostenaufwändig ist hingegen eine 
Konfliktvorsorge durch Ausschluss artenschutz- und naturschutzfachlich grundsätzlich wertvoller 
Gebiete. Dies ist mit der Planung erfolgt. 
 
 
Zu 2.5: 
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Der Regionale Planungsverband hat die Kommunen ausdrücklich aufgefordert, aus ihrer Sicht 
genannte Gebiete zu benennen. Im Rahmen des Planverfahrens wurde der Regionale Planungs-
verband beteiligt. Einwände gegen die gegenständliche Planung werden nicht vorgebracht. Viel-
mehr behält sich der Regionale Planungsverband vor, im Rahmen seiner Planungen weitere Ge-
biete im Gemeindegebiet auszuweisen.  
 
Der Markt Lauterhofen hält deshalb an der gegenständlichen Planung fest. Die genannten As-
pekte wurden in die Abwägung eingestellt, die hierfür erforderlichen Belange auf der Ebene der 
strategischen Umweltprüfung ermiQelt. Auch die Stellungnahmen der einschlägigen Fachbehör-
den wurden im Rahmen des Verfahrens eingeholt. Der Markt Lauterhofen hält an der gegen-
ständlichen Planung fest. 
 
Zu 2.6 
Die Planung erfolgt nach den einschlägigen rechtlichen Vorschri[en. 
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Einwendungen Öffentlichkeit 
 
 
Biller, Michaela, Nabershofen 7, 92283 Lauterhofen – 23.06.2023 
und weitere Bürger gemäß Unterschrigenliste 
 
Mit Bekanntmachung vom 16.05.23 geben Sie der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich zum Ent-
wurf des sachlichen Teilflächennutzungs- und LandschaUsplans Windenergie zur äußern. 
 
ln der Begründung zum Vorentwurf vom 13.04.23 wird aufgrund der visuellen Dominanz von 
Windenergieanlagen im LandschaUsbild, der Geräuschentwicklung, des SchaTenwurfs sowie 
der weithin sichtbaren Nach^euer die Erfordernis einer Konzentra`on und Bündelung von 
Windenergieanlagen an geeigneten, möglichst konfliktarmen Räumen gesehen. Weiterhin will 
der Markt Lauterhofen seine Bevölkerung vor unnö`ger Immissionsbelastung schützen. Es solle 
insbesondere auch darauf geachtet werden, dass die Konzentra`onszonen eher nördlich von 
Siedlungen liegen. 
 
Wir sehen die vorgenannten Punkte insbesondere bei der Konzentra`onszone W7 nicht als ge-
geben an und legen hiermit fristgerecht Widerspruch gegen die Ausweisung dieser Konzentra`-
onszone ein. 
 
Insbesondere die OrtschaU Mantlach ist bereits jetzt stark belastet durch die Bundesstraße 
B 299 und einen Steinbruch im Norden sowie durch eine Biogasanlage und einen Modellflug-
platz im Westen. Ein Windrad in Konzentra`onszone W7 wäre eine weitere untragbare Belas-
tung, nun im Süden. 
 
Die Belastung entsteht durch eine direkte, frontale Blickbeziehung aller Anwesen in eine aktuell 
unbelastete LandschaU nach Süden. Dies sollte ja gemäß Entwurf vermieden werden. Es darf 
hier kein Unterschied zwischen Siedlungen, größeren und kleineren OrtschaUen und “nur" land-
wirtschaUlichen Einzelanwesen gemacht werden. Des weiteren sind aufgrund der geringen Ent-
fernung störende Geräusche zu erwarten, ebenso Störungen durch die Nach^euer. Die Tatsa-
che, dass die Zone 7 die geringste Standortgüte aller ausgewiesenen Konzentra`onszonen auf-
weist, lässt befürchten, dass hier besonders hohe Windräder errichtet werden müssen. Dies hat 
auch Einfluss auf die nahe gelegene OrtschaU NaTershofen, in welcher ebenso Belastungen 
durch Geräuschentwicklung und SchaTenwurf in den frühen Morgenstunden zu erwarten ist. 
 
Wir stellen fest, dass aus unserer Sicht z.B. die Konzentra`onszonen W1 bis W5 wesentlich bes-
ser geeignet sind und das Flächenziel von 1,8% auch bereits mit diesen Flächen erreicht wird. 
Auch kann die vom Markt Lauterhofen vorgesehene Bündelung und Konzentra`on durch bereits 
bestehende WindkraUanlagen hier besser verwirklicht werden. Die Ausweisung der Fläche W7 
ist deshalb nicht nö`g. 
 
Wir biTen somit, von der Ausweisung der Konzentra`onszone W7 abzusehen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Konzentra@onszone W 7 wird gegenüber 
dem Vorentwurf deutlich verkleinert.  
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Preißl, Anton, Hauptstraße 5a, 92283 Lauterhofen-Traunfeld – 23.06.2023 
 
Auf Grund der am 26.06.2023 ablaufenden Einwendungsfrist gegen die o.a. geplante Aufstel-
lung des sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie" mit der Schaffung der Wind-Kon-
zentra`onszonen W1, W2, W3 und W4 in der Gemeinde Lauterhofen als persönlich betroffener 
Bürger Traunfelds und in meiner Eigenschag als langjähriges Mitglied des Gemeinderats der 
Gemeinde Lauterhofen (seit 27 Jahren im Gemeinderat), als SPD - FrakZonsvorsitzender im 
Gemeinderat Lauterhöfen sowie als Vorsitzender der SPD Lauter-hofen, hiermit gegen die Rea-
lisierung der o.a. geplanten vier Windkonzentra`onszonen W1, W2, W3 und W4 im nördlichen 
Bereich der Gemeinde Lauterhofen. 
 
Sollten die von der Gemeinde Lauterhofen geplanten vier Konzentra`onszonen W1, W2, W3 
und W4 tatsächlich verwirklicht werden, wären wir als betroffene Bürger im Bereich der Ort-
schaUen Traunfeld und Dippersricht in Kürze von allen Seiten mit WindkraUanlagen umzingelt 
und mit zur Zeit jetzt bereits 20 exis`erenden WindkraUanlagen (und nunmehr weiteren ge-
planten WindkraUanlagen) auf einer Fläche von ca. 5 x 3 Kilometer in unserer Region förmlich 
eingekesselt. 
 
Die WKA-Konzentra`onszonen W1 (mit 48,7 Hektar Fläche), W2 (mit 16,4 Hektar Fläche), W3 
(mit 24,8 Hektar Fläche) und W4 (mit 61,3 Hektar Fläche) würden sich direkt entlang der nördli-
chen Gemeindegrenze der Gemeinde Lauterhofen (W1-W3 im Bereich der Altgemeinde 
Traunfeld) befinden. 
Hier alleine sollen mit den WKA-Gebieten W1 bis W4 alleine fast 50 Prozent (= 151,2 Hektar der 
Konzentra`onszonen W1 bis W4) des insgesamt 320,2 Hektar umfassenden Gesamt-Konzentra-
`onszonengebiets der Gemeinde Lauterhofen geplant werden. Hierbei handelt es sich um eine 
durch nichts zu rech^er`gende riesige Belastung der Bürger Traunfelds und Dippersricht, die 
sich flächenmäßig als unverhältnismäßig groß zum viel weniger belasteten restlichen Gemeinde-
gebiet der Gemeinde Lauterhofen darstellt. 
Zudem ist es unverständlich, warum die Gemeinde Lauterhofen sich nicht auf den für Bayern 
und den Regionalen Planungsverband Regensburg (Planungsregion 11) bis zum Jahr 2027 gefor-
derten Mindest-Flächenbeitragswert von 1,1 Prozent (= 90 Hektar der Gemeindefläche) be-
schränkt, sondern ohne Veranlassung deutlich mehr, d.h. ein fast Vierfaches davon, mit 3,9 Pro-
zent (=320 Hektar) der Gemeindefläche ausweist. 
 
ln diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass alleine im Landkreis Neumarkt be-
reits 70 WindkraUanlagen exis`eren (=2. Platz nach dem Landkreis Hof im bayernweiten Ran-
king). Das heißt, der Landkreis Neumarkt hat diesbezüglich seine „Hausaufgaben" in Sachen 
WindkraUanlagen bereits übererfüllt. 
Folglich müsste vom zuständigen Regionalen Planungsverband Regensburg (Planungsregion 11) 
vor einer weiteren Planung von weiteren Windenergiegebieten im Landkreis Neumarkt eine ak-
tuelle Bestandsaufnahme der bisher von den insgesamt mit 70 WindkraUanlagen bereits be-
setzten Gebieten im Landkreis Neumarkt gemacht werden und dies bei einer weiteren Planung 
berücksich`gt werden. 
 
Die WKA-Konzentra`onszonen W1 bis W3 liegen in unmiTelbarer Nähe der o.a. betroffenen 
Orte Traunfeld, Deinschwang und Freiberg und sind von diesen Orten nur ca. 600 - 800 Meter 
en^ernt. 
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W1 ist nur ca. 800 Meter von Dippersricht, W2 und W3 sind nur ca. 800 Meter von Traunfeld, 
und W4 ist nur ca. 500 Meter von Aglasterhof und nur ca. 1200 Meter von Traunfeld en^ernt. 
Diese Belastung durch die von den geplanten WindkraUanlagen ausgehenden Emissionen 
(Lärm, lnfraschall, SchaTenwurf etc.) sowie von den bereits vorhandenen WindkraUanlagen und 
deren extreme Auswirkungen auf die Gesundheit der betroffenen Bürger kann und darf nicht 
hingenommen werden. 
 
Der Ort Dippersricht mit ca. 50 Einwohnern würde durch das geplante Gebiet W1 (mit 48,7 
Hektar Fläche), das nur 800 Meter nördlich von Dippersricht liegen würde, zusätzlichen extre-
men Belastungen neben den bereits vorhandenen Belastungen durch die bereits vorhandenen 
8 WindkraUanlagen (im Gebiet der Gemeinde Offenhausen und der Stadt Altdorf) ausgesetzt 
werden. 
 
Mein Wohnort Traunfeld mit ca. 300 Einwohnern würde durch die geplanten Gebiete W2 (mit 
16,4 Hektar Fläche) und W3 (mit 24,8, Hektar Fläche), die beide nur 800 Meter nördlich von 
Traunfeld liegen würden, ebenfalls weiteren unzumutbaren Belastungen ausgesetzt. Wir in 
Traunfeld wohnende Familien müssen nunmehr bereits seit mehr als 20 Jahren unter den Emis-
sionen 100 Meter hohen WindkraUanlage auf der „Häuselsteiner Höhe" (nur 700 Meter südlich 
von Traunfeld). Weiterhin werden wir in der Altgemeinde Traunfeld seit ca. 7 Jahren durch die 
beiden WindkraUanlagen im Norden Traunfelds (WKA mit 230 Meter Höhe, nur 700 Meter ent-
fernt) bzw. Dippersrichts (WKA mit 230 Meter Höhe, nur 700 Meter en^ernt), sowie seit ca. 10 
Jahren durch eine weitere WindkraUanlage bei Waller (WKA mit 200 Meter Höhe, nur ca. 700 
Meter en^ernt im Nordosten Traunfelds) förmlich „eingekesselt". So ist eine Naherholung (Spa-
ziergänge, Ski-Wandern im Winter) im Bereich dieser Anlagen völlig unmöglich bzw. im Winter 
lebensgefährlich (Eiswurf durch die RotorbläTer). 
 
Die beiden 230 Meter hohen WKA, die sich auf dem Gemeindegebiet Lauterhofens befinden 
wurden im Übrigen erst nach einem verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren vor dem Verwal-
tungsgericht Regensburg und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Bayern in München ge-
gen den Willen des Marktgemeinderats Lauterhofen „durchgedrückt". 
 
So zeichnet sich zum Beispiel bei der bestehenden WindkraUanlage auf der Häuselsteiner Höhe 
(ca. 700 Meter südlich von Traunfeld) in den Wintermonaten um die MiTagszeit durch die dann 
`efstehende Sonne der stakkatoar`ge SchaTenwurf der RotorbläTer (auch Disco-Effekt ge-
nannt) auf dem in Richtung Traunfeld abfallenden schneebedeckten Gelände ab. Dies ist für die 
davon betroffenen Anwohner oUmals so unerträglich, dass wir zeitweise an den sonnigsten und 
schönsten Wintertagen die Rolläden unserer Fenster schließen müssen. 
Ganzjährig stellen die dauerhaU „bedrängende Wirkung" durch die Sichtbeziehung zu den sich 
in ständiger Bewegung befindlichen RotorbläTern und die Dauerbeschallung eine massive Ge-
sundheitsgefahr für die Anwohner dar. Laut einschlägiger medizinischer Untersuchungen sind 
dies Ursachen für die Entstehung von chronischen Herz-/Kreislauferkrankungen sowie von psy-
chosoma`schen Erkrankungen. 
Wenn der Wind aus südlicher Richtung kommt, wird der Ort Traunfeld von der zur Zeit noch be-
stehenden WindkraUanlage auf der Häuselsteiner Höhe beschallt. Wenn der Wind aus nördli-
cher Richtung kommt, wird Traunfeld vom Dauerlärm durch die Bundesautobahn A6 Nürnberg-
Amberg beschallt. Ein bereits jetzt unerträglicher Zustand, der sich durch weitere WindkraUan-
lagen im Norden bzw. Osten Traunfelds extrem verschlimmern würde. 
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WindkraUanlagen werden nach dem heu`gen Stand der Technik zukünUig regelmäßig eine 
Höhe von 250;00 Höhe haben. Solche Anlagen in einer En^ernung von nur ca. 800 Metern zur 
benachbarten Wohnbebauung zu platzieren, ist völlig untragbar und nicht hinnehmbar. 
Dies würde gegen die im deutschen Baurecht verankerten Grundsätze des Nachbarschutzes und 
des Gebots der Rücksichtnahme massiv verstoßen. 
 
Aufgrund dieser genannten Argumente ist auch das geplante Gebiet W4 (mit 61,3 Hektar Flä-
che im Grafenbucher Forst gelegen) im Osten des nur 1200 Meter en^ernten Ortes Traunfeld 
und im Osten des nur 500 Meter en^ernten Aglasterhofs ebenfalls abzulehnen. 
Die Naherholungsfunk`on des Grafenbucher Forstes für unsere Orte bzw. auch für den Groß-
raum Nürnberg würde außer KraU gesetzt. 
Der Grafenbucher Forst ist zudem ein riesiges schützenswertes Trinkwasser-Reservoir für unsere 
Region und grenzt unmiTelbar an das Wasserschutzgebiet der Brunnen 1 und 2 der gemeindli-
chen Wasserversorgung Traunfeld an. Aus den Brunnen 1 und 2 Traunfeld wurden bzw. werden 
ca. 50 % des gesamten Trinkwassers (ca. 200.000 Kubikmeter jährlich) für die Trinkwasserversor-
gung der Gemeinde Lauterhofen entnommen. Dies wäre durch den Bau von WindkraUanlagen 
im Grafenbucher extrem gefährdet bzw. die Trinkwasserversorgung würde unwiderruflich ge-
schädigt. 
Die Auswirkungen auf die zur Zeit noch intakte Tier- und Pflanzenwelt durch den Bau vieler sol-
cher Wind-Industrieanlagen wären ebenfalls unabsehbar und es würden unkalkulierbare nach-
hal`ge Schäden in unserer Natur verursacht werden. 
 
Zu lhrer Informa`on teile ich lhnen in diesem Zusammenhang außerdem mit, dass gegen den 
aus Sicht der betroffenen Bürger rechtswidrigen Genehmigungsbescheid des Landratsamts Neu-
markt für die WindkraUanlage auf der Häuselsteiner Höhe aus dem Jahr 2000 ca. 30 Widersprü-
che von betroffenen Bürgern in Traunfeld und  Häuselstein bei der Regierung der Oberpfalz, die 
nach damaliger Rechtslage die zuständige Widerspruchsbehörde war, erhoben worden waren. 
Die Rechtswidrigkeit dieser Baugenehmigung ist insbesondere auch aus dem damals bereits 
exis`erenden Windregionalplan des Regionalen Planungsverbands Regensburg (Planungsregion 
11), der sich im Aufstellungsverfahren befand und dadurch auch RechtskraU en^altete, hergelei-
tet worden. Laut diesem „in Aufstellung befindlichen Windregionalplan" war das Gebiet „Häu-
selsteiner Höhe" großflächig und ausdrücklich als „Ausschlußgebiet für WindkraUanlagen" fest-
gelegt und auch kar`ert gewesen. Das heißt, die WKA-Baugenehmigung wurde in einem Aus-
schlußgebiet für WindkraUanlagen und damit in rechtswidriger Weise - kurzfris`g zwischen 
Weihnachten 2000 und Neujahr 2001- vom kurzzei`gen Abwesenheitsvertreter des im Landrat-
samt Neumarkt damals zuständigen Regierungsrats Wiesenberg erteilt. Entsprechende diesbe-
zügliche Nachweise befinden sich bis heute in meinen eigenen Unterlagen. 
 
Über meinen eigenen damaligen Widerspruch gegen die o.a. Genehmigung vom Dezember 
2000 ist im Übrigen bis heute von der Regierung der Oberpfalz nicht abschließend entschieden 
worden. Das heißt, die heute 22 Jahre alte WindkraUanlage auf der „Häuselsteiner Höhe ist folg-
lich immer noch „streitbefangen". lch sehe es aus den genannten Gründen als rechtsmiss-
bräuchlich an, dass in der Begründung zur Aufstellung des Teilflächennutzungsplans „Windener-
gie" der Gemeinde Berg zur Konzentra`onszone W 1 unter Punkt 7.2 (Seite 5 unten) auf diese 
zur Zeit noch bestehende 100 Meter hohe WindkraUanlage Bezug genommen wird und damit 
der irreführende Eindruck erweckt wird, dass dieser WindkraUanlagenstandort „Häuselsteiner 
Höhe" auch auf Dauer bestehen bleiben wird. 
 



33 
 
 
 

 

Meiner Kenntnis nach wird der Gemeinderat Lauterhofen einen eventuellen Antrag auf 
„Repowering" der bestehenden 100 Meter hohen Anlage, mit der Folge des Baus einer Nach-
folge-Anlage mit evtl. 250 Höhe, aus den genannten Gründen kategorisch ablehnen. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der heu`ge WindkraUanlagen-Standort auf der „Häusel-
steiner Höhe" auf Dauer und in Gänze in naher ZukunU verschwinden wird. 
 
Wir als betroffene Bürger wenden uns hiermit gegen diese geplante Einrichtung der Windkrag 
- KonzentraZonszonen W1, W2, W3 und W4 in dem in Aufstellung befindlichen Teilflächennut-
zungsplan „Windenergie" der Gemeinde Lauterhofen. 
Wir fordern, die geplanten Windenergie-KonzentraZonszonen W1, W2, W3 und W4 in der Ge-
meinde Lauterhofen abzulehnen und damit auch den, in Folge davon angestrebten Bau von 
weiteren neuen Windkraganlagen in unserer Region auf Dauer zu stoppen. 
 
Sollten Sie unserer Forderung mit der Ablehnung der genannten vier WKA-Vorranggebiete W1, 
W2, W3 und W4 nicht nachkommen, würde das jahrelange Bemühen des Marktgemeinderats 
Lauterhofen, unsere Jurahöhen zum Schutz unserer Orte von weiteren WindkraUanlagen freizu-
halten, förmlich konterkariert und unsere Region würde von gigan`schen Windindustrieanlagen 
auf Dauer verwüstet. lch verweise hierzu auf die langjährige eins`mmige Beschlusslage des Ge-
meinderats Lauterhofen. Als Beispiel hierzu anzuführen ist der eins`mmige Beschluss des Ge-
meinderats Lauterhofen vom 10.10.2013 mit Ablehnung der geplanten WKA-Vorrang-gebiete 
WK 1 - 4 im Windregionalplan-Entwurf der Region Regensburg 11 (Teilraum Landkreis Neumarkt 
Oberpfalz), festgehalten im gemeindlichen Sitzungsprotokoll vom 10.10.2013. 
Dieser Gemeinderatsbeschluss habe, ebenso wie etliche vorherige Beschlüsse, als Ableh-
nungsbegründung richZgerweise folgende 4 Punkte zum lnhalt: 
- Verbot der Umzingelung bewohnter Bereiche, 
- Überlastungsschutz der Bevölkerung, 
- Wahrung naturschutzrechtlicher Belange, 
- Schutz des Wasserschutzgebiets. 
 
Diese genannten Gründe sind auch heute noch aktuell und sprechen weiterhin eindeu`g gegen 
die geplante Ausweisung der vier WindkraU-Konzentra`onszonen W1, W2, W3 und W4 durch 
die Gemeinde Lauterhofen. 
 
Bereits seit dem Jahre 2001 müssen wir in als Anwohner und Betroffene, die verheerenden Aus-
wirkungen der nunmehr sukzessive auf einer Fläche von nur 15 Quadratkilometer errichteten 
bereits jetzt mehr als 20 WindkraUanlagen in unserer Kleinregion, die im Übrigen alle gegen 
sehr große Widerstände aus der Bevölkerung und gegen viele eins`mmige Beschlüsse des Ge-
meinderats Lauterhofen, insbesondere auf dem Gebiet der Nachbargemeinden Pilsach, Berg, 
Altdorf, Offenhausen und Alfeld errichtet worden sind, erleiden. Zudem sind nach unserer 
Kenntnis zusätzliche weitere WindkraUanlagen in diesem Gebiet bereits im Genehmigungsver-
fahren bzw. sind bereits in Planung. 
 
Die Gesundheit, sowie die Wohn- und Lebensqualität der in unserer Region davon betroffenen 
Familien wird und wurde seit dem Jahr 2001 durch den Bau von immer weiteren WindkraUanla-
gen in einer Art „Salami-Tak`k" nachhal`g geschädigt. 
 



34 
 
 
 

 

Durch die bereits bestehenden WindkraUanlagen wurde bereits jetzt unser Wohnumfeld, d.h. 
die herrliche LandschaU der Franken- bzw. der Oberpfälzer Alb, zu einem großen Teil auf Dauer 
zerstört. 
 
Unsere Wohnorte Traunfeld, Dippersricht und Aglasterhof würden durch die Umzingelung mit 
weiteren gigan`schen Industrieanlagen förmlich eingekesselt und erdrückt. 
Eine weitere bauliche Entwicklung des Ortes Traunfeld in Richtung Norden bzw. in Richtung Os-
ten würde beispielsweise durch die Einrichtung der Konzentra`onszonen W2, W3 und W4 auf 
Dauer unmöglich gemacht. 
 
Wir biTen Sie deshalb, diese immense LandschaUs- und Heimatzerstörung nunmehr endgül`g 
zu stoppen ! 
 
Wir als betroffene Bürger wehren uns hiermit vehement und mit allen MiTeln gegen den bevor-
stehenden „Supergau", den der Bau weiterer WindkraUanlagen für unsere landschaUlich 
schöne und kleinstrukturierte Region bedeuten würde. Die Funk`on als Naherholungsgebiet 
(insbesondere mit dem Grafenbucher Forst) für die Menschen vor Ort und für die Metropolre-
gion Nürnberg wäre unwiderruflich und auf Dauer verloren. 
 
Ein menschenwürdiges Leben in unseren Wohnorten, die dann von allen Himmelsrichtungen 
durch gigan`sche lndustrieanlagen (mit Standard-Höhen von zur Zeit bereits 250 Metern !) ein-
gekreist sein würden, wäre dann auf Dauer unmöglich. Eine bereits jetzt sichtbare Abwande-
rung unserer jungen Leute wegen der dann fehlenden Wohn- und Lebensqualität wäre die un-
verantwortliche und fatale Folge bei Verwirklichung des Planungsvorhabens. 
 
Zudem würde eine Verwirklichung der geplanten KonzentraZonszonen W1, W2, W3 und W4 
einen verheerenden „Lückenschluß" mit Windkraganlagen vom Nordwesten Traunfelds aus-
gehend bis hin zum Osten Traunfelds zur Folge haben !!! 
 
Bibe helfen Sie uns, eine solche drohende endgülZge Zerstörung unserer Heimat und unserer 
schönen Landschag, d.h. der Frankenalb und der Oberpfälzer Jurahöhen, abzuwenden und 
damit auch eine steZge Abwanderung unserer Bürger zu verhindern. Nehmen Sie Abstand 
von lhren Plänen mit der Schaffung der vier Windkrag-KonzentraZonszonen W1, W2, W3 und 
W4. 
 
Sämtliche weitere Gründe, die gegen den weiteren Bau von WindkraUanlagen in unserer Region 
sprechen, wie z.B. den drohenden Wertverlust von ca. 40-60 Prozent (sog. „Kalte Enteignung") 
bei unseren Wohnhäusern bis hin zu deren Unverkäuflichkeit, hier aufzuführen, würde den Rah-
men dieses Schreibens sprengen. 
 
Abschließend ist dazu anzumerken, dass ein gesetzeskonformes Aufstellungsverfahren durch die 
Gemeinde Lauterhofen bisher nicht staTgefunden hat. 
So wurden zum Beispiel die extrem betroffenen Bürgerlnnen in Traunfeld sowie auch alle ande-
ren Gemeindebürger bisher nur beiläufig aufgrund der PresseberichterstaTung über eine Ge-
meinderatssitzung im Februar 2023 über den geplanten Teilflächennutzungsplan „Windenergie" 
der Gemeinde Lauterhofen informiert. Hierbei erhielten die Bürger weder über die Lage der ge-
planten Konzentra`onsflächen, noch über deren jeweilige Größenordnung, genaue lnforma`o-
nen. 
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Auch in den gemeindlichen Schaukästen wurden bis zum heu`gen Tag keine Kar`erungen der 
geplanten Windkonzentra`onsflächen per Aushang veröffentlicht. 
 
Das heißt, hier mangelt es in massiver Weise an der erforderlichen lnforma`on und Beteiligung 
der betroffenen Bürger und auch an der nö`gen öffentlichen Transparenz der Planungsabsich-
ten gegenüber allen Bürgern. Von einer ordnungsgemäßen Bürgerbeteiligung, z.B. gewährleistet 
durch vorherige umfassende lnforma`onen bei vorausgehenden Bürgerversammlungen in den 
betroffenen Orten, kann bei dieser Vorgehensweise überhaupt nicht gesprochen werden. Eine 
Veröffentlichung der planungsrelevanten Fakten nur auf der gemeindlichen Homepage der Ge-
meinde Lauterhofen, die zudem nur von wenigen Bürgern regelmäßig frequen`ert wird, kann 
die genannten wesentlichen Verfahrensmängel nicht beheben. 
 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass ein weiterer ungebremster Zubau von Wind-
kraUanlagen die dauerhaUe Energieversorgung Deutschlands nicht sicherstellen wird, da Wind-
kraU nicht grundlas^ähig ist und eine zuverlässige Speichertechnologie für Windstrom (für Zei-
ten der Windflaute) auch in den nächsten 20-30 Jahren laut den Experten in der WissenschaU 
nicht zu erwarten ist. 
 
Auf diesem Wege weise ich auch nochmals darauf hin, dass auch die bereits am 8.12.22 von mir 
persönlich bei lhrer Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung Lauterhofen, Frau Linda Mößler, 
eingereichten 121 Seiten an Kopien von Stellungnahmen/Einwendungen von Bürgern anläßlich 
der Öffentlichkeitsbeteiligung der bereits einmal im Jahr 2015 beabsich`gten Konzentra`ons-
planung von WindkraUanlagen (mit 13. Änderung des Flächennutzungsplans), von Amts wegen 
im aktuellen Aufstellungsverfahren des sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie" be-
rücksich`gt werden, da es sich bei vielen geplanten Konzentra`onszonen-Flächen um nahezu 
iden`sche Flächen wie im Jahr 2015 handelt. 
Auf die diesbezügliche Empfangsbestä`gung vom 8.12.22 (als Anlage in Kopie beigefügt) wird 
verwiesen. 
 
Es wird um schrigliche BestäZgung des Eingangs meines Einwendungsschreibens gebeten. 
 
Hinweis: 
Abdrucke dieses Schreibens werden an den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, an 
den Bayerischen WirtschaUsminister Hubert Aiwanger und an den Bayerischen Innenminister 
Joachim Herrmann, an alle Frak`onsvorsitzenden des Bayerischen Landtags, an den Regionalen 
Planungsverband Regensburg (Planungsregion 11), sowie an die für unsere Region zuständigen 
poli`schen Mandatsträger zu deren lnforma`on und mit der BiTe um Unterstützung unserer 
Forderung übersandt. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Markt Lauterhofen stellt die genannten 
Beeinträch@gungen durch Windkra[anlagen ausdrücklich in die Abwägung ein. Durch die ge-
genständliche Planung sollen die unvermeidbaren Beeinträch@gungen durch Windkra[anlagen 
gegenüber der Bevölkerung und der Natur minimiert werden und Anlagen an aus planerischer 
Sicht besonders geeigneten Stellen konzentriert werden. Die Flächen entlang der Autobahn A 6 
haben sich in der Bewertung als die am besten geeigneten Flächen innerhalb des Gemeindege-
bietes erwiesen. Dies wurde auch von mehreren Fachbehörden entsprechend bestä@gt und auch 
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der Regionale Planungsverband sieht in diesem Bereich eines der größten Potenziale im gesam-
ten Landkreis. Eine Einkesselung der genannten Ortscha[en ist nicht zu befürchten, da weite 
Teile der von den Orten aus einsehbaren Freiflächen von Windkra[anlagen freigehalten werden 
(deutlich über 60° werden zusammenhängend freigehalten). Hinzu kommt, dass die geplanten 
Konzentra@onszonen überwiegend nördlich und teils östlich der genannten Ortsteile liegen.  
 
Die Fragen des Immissionsschutzes (Schall, SchaQen) sind im Zulassungsverfahren zu prüfen. 
Hier ist sicher zu stellen, dass es keine Überschreitungen der Orien@erungswerte geben wird. 
 
Unter Berücksich@gung der vorgebrachten Einwendungen wird die Konzentra@onszone W 4 im 
westlichen Teil in Richtung Traunfeld nochmals um ca. 100 m zurückgenommen und damit der 
Abstand zum Ortsteil Traunfeld vergrößert.  
 
Beeinträch@gungen der Trinkwasserqualität sind durch den Bau von Windkra[anlagen nicht zu 
befürchten. Auch die Bedeutung für den Naturschutz im Grafenbucher Forst ist im Bereich zwi-
schen der Autobahn und der Grafenbuchstraße deutlich geringer als in den restlichen Teilberei-
chen. In diesem Zusammenhang muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass durch die 
gegenständliche Planung andere, derzeit privilegierte Standorte im Grafenbucher Forst in we-
sentlich sensibleren Bereichen kün[ig von Windkra[anlagen dauerha[ freigehalten werden. In-
sofern stellt die gegenständliche Planung aus Sicht des Marktes Lauterhofen eine sinnvolle Bün-
delung und Konzentra@on möglicher Windkra[anlagen dar und stellt einen gerechten Ausgleich 
zwischen den Belangen der Energieerzeugung und den Belangen der Wohnbevölkerung, der Er-
holung und des Natur- und Landscha[sschutzes dar.  
 
 
Windpower GmbH & Co. Vermögensverwaltungs-KG, Prüfeninger Str. 20, 93049 Regensburg – 
26.06.2023 
 
Zum oben genannten Verfahren nehmen wir wie folgt Stellung, auch im Namen folgender Ge-
sellschaUen (Sitz jeweils auch Prüfeninger Str. 20, 93049 Regensburg) 
 
• Windpower Lauterhofen 1 GmbH & Co. KG (Eigentümerin der Windenergieanlage (WEA) auf 

dem Flurstück 1663/2, Gemarkung Traunfeld) 
• Windpower Lauterhofen 2 GmbH & Co. KG (Eigentümerin der WEA auf dem Flurstück 695/2, 

Gemarkung Traunfeld) 
• Windpower GmbH (Projektentwicklerin) 
 
1. Die gewählten Abstände zu Bahntrassen, Straßen und Hochspannungsleitungen (größer 110 

kV) sind im Rahmen der hier ausdrücklich gewählten Rotor-Out-Regelung deutlich zu gering. 
Gemäß Schreiben des bayerischen Bauministeriums vom 24.03.2023 darf der Rotor nicht in 
die jeweiligen Anbaubeschränkungszone ragen. Diese beträgt z.B. bei der Autobahn 100 m 
ab Fahrbahnrand bzw. ca. 110 m ab FahrbahnmiTe. Mit Rotorradien von miTlerweile fast 90 
Meter bedeutet dies, dass z.B. die Ränder der geplanten Konzentra`onszonen mindestens 
200 m von der FahrbahnmiTe der Autobahn en^ernt sein müssen. Dies wäre hier entspre-
chend anzupassen, ebenso bei den anderen Straßentypen. 
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Bei Hochspannungsleitungen größer 110 kV muss nach unserer Kenntnis der Abstand min-
destens 150 m betragen, bei Bahntrassen gibt es zwar keine gesetzlichen oder norma`ven 
Vorgaben, die Forderungen des Eisenbahnbundesamtes liegen jedoch nach unserer Kenntnis 
bei ca. 2-fachem Rotordurchmesser (300-350 m bei aktuellen WEA-Typen), mindestens je-
doch Gesamthöhe (Bereich 250 m). 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Belange sind im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens zu prüfen. Die erforderlichen Abstände hängen vom Rotordurch-
messer ab, der in der gegenständlichen Planung nicht bekannt ist. Die genannten Belange 
sind deshalb im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu prüfen, es ist in einer Konzentra@ons-
zonenplanung mit größerem Flächenumfang grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass an 
jeder beliebigen Stelle innerhalb der Konzentra@onszone Windkra[anlagen errichtet werden 
können.  

 
 
2. Als Eigentümerin des Flurstückes 1663/2, Gemarkung Traunfeld und Betreiberin einer WEA 

dort fordern wir, dass innerhalb der Konzentra`onszone W 1 ausreichend Abstand zu unse-
rer Bestands-WEA eingehalten wird. Bereits durch die bestehenden WEA im Bereich NW-SW 
(in den Kommunen Offenhausen und Altdorf) ist unsere WEA bzgl. ihrer Standsicherheit aus-
gereizt, eine weitere WEA - jetzt im Osten unserer WEA - ist nur hinnehmbar, wenn mindes-
tens ein 5-facher Rotordurchmesser, bezogen auf den neuen WEA-Typ, eingehalten wird 
oder der Betreiber einer weiteren WEA eine Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen 
des Betreibers der Bestandsanlage in Form eines Ausgleichs aller Nachteile auferlegt be-
kommt. Der Rotordurchmesser moderner WEA liegt im Bereich von 160 - 175 Meter, d.h. die 
neue Konzentra`onszone zusätzlich zum Bereich um unsere Bestands-WEA wäre deutlich 
nach Osten zu verlagern. 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Abgrenzung erfolgt 
nicht, die genannte Variante Ausgleich aufgrund der Pflicht auf die Rücksichtnahme ist im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens mit dem kün[igen Betreiber falls erforderlich zu verein-
baren.  
 

 
3. Bei der Konzentra`onszone W 2 fällt auf, dass diese ohne erkennbaren Grund den Standort 

unserer Bestands-WEA auf der Flurnr. 695/2, Gemarkung Traunfeld nicht miteinschließt. Als 
Eigentümerin des Flurstückes 695/2, Gemarkung Traunfeld und Betreiberin einer WEA dort 
legen wir diesbezüglich Widerspruch ein und fordern, dass auch diese Flurnummer und zu-
sätzlich Teile der umliegenden Flurnummern in die Konzentra`onszone W 2 aufgenommen 
werden. Zudem ist - analog zu Pkt. 2 – aus Standsicherheitsgründen auch hier ein Abstand 
zu unserer Bestands-WEA zu halten, ebenfalls mindestens 5-facher Rotordurchmesser, bezo-
gen auf die Neuplanung. Alterna`v kann auch hier eine Auflage zur Kompensa`on aller 
Nachteile des Betreibers der Bestandsanlage für den Betreiber der neuen Anlage festgesetzt 
werden. 
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Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird berücksich@gt. Die Konzentra@onszone W 2 wird bis einschließlich 
des Flurstücks der Bestandsanlage erweitert.  

 
 
4. Bzgl. Konzentra`onszone W 4 ist einzuwenden, dass der Abstand zur Autobahn im Kontext 

zur Rotor-Out-Regelung zu gering gewählt wurde (siehe auch Pkt. 1). Zudem ist unserer Mei-
nung nach der Abstand zum Jugendhaus im Grafenbucher Forst zu gering gewählt. Aufgrund 
dessen Erholungsfunk`on wäre hier eher mindestens 800 Meter angebracht. Auch erscheint 
uns der gewählte Abstand von 500 m zum Weiler „Aglasterhof' als grenzwer`g, schon al-
leine wegen der op`sch bedrängenden Wirkung, aber auch wegen des Immissionsschutzes 
bzgl. Schall. 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Belange sind im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens zu prüfen. Die erforderlichen Abstände hängen vom Rotordurch-
messer ab, der in der gegenständlichen Planung nicht bekannt ist. Die genannten Belange 
sind deshalb im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu prüfen, es ist in einer Konzentra@ons-
zonenplanung mit größerem Flächenumfang grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass an 
jeder beliebigen Stelle innerhalb der Konzentra@onszone Windkra[anlagen errichtet werden 
können. Der Abstand zum Weiler Aglasterhof wird um ca. 100 m erhöht. 

 
 

Der Ausschluss der Poten`alflächen im östlichen und südlichen Grafenbucher Forst ist für 
uns nicht nachvollziehbar, da man dort wesentlich größere Abstände zu den umliegenden 
Siedlungen (insbesondere zu Traunfeld) realisieren könnte. Zudem ist dort auch noch durch 
die 110 kV-Leitung eine technische Vorbelastung vorhanden. 

 
Eine Konzentra`onswirkung ließe sich somit auch mit einer größeren Fläche in diesem Be-
reich erreichen, ohne dass es zu einer Umzingelung von Traunfeld und weiteren OrtschaUen 
kommt. 

 
Wir biTen hier deshalb, nochmals im Detail zu prüfen, ob nicht doch eine Ausweisung von 
Windenergiegebieten in diesem Bereich sinnvoll ist. 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Potenzialflächen im östlichen und südlichen Grafenbucher Forst sind aus naturschutz-
fachlichen Gründen für die Errichtung von Windkra[anlagen deutlich weniger geeignet als 
die genannten Potenzialflächen. Aus Gründen des Naturschutzes und auch der Erholungsnut-
zung erfolgt in diesen Bereichen keine Ausweisung von Konzentra@onszonen.  

 
 
5. Bei der Konzentra`onszone W 5 fällt auf, dass diese teilweise viel zu nahe an der Autobahn 

bzw. teilweise viel zu nahe an den Bestands-WEA auf Gebiet der Gemeinde Birgland liegt. 
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Hier sollten die gleichen Maßstäbe angesetzt werden wie unter Ziffer 2. und Ziffer 3. für un-
seren Schutz gefordert. Wir biTen um Überprüfung. 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Belange sind im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens zu prüfen. Die erforderlichen Abstände hängen vom Rotordurch-
messer ab, der in der gegenständlichen Planung nicht bekannt ist. Die genannten Belange 
sind deshalb im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu prüfen, es ist in einer Konzentra@ons-
zonenplanung mit größerem Flächenumfang grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass an 
jeder beliebigen Stelle innerhalb der Konzentra@onszone Windkra[anlagen errichtet werden 
können.  

 
 
6. Bei den Konzentra`onszonen W 6 und W 8 ist zu befürchten, dass hier eine Höhenbeschrän-

kung aufgrund der Radaranlage MiTersberg dazu führt, dass eine Windenergienutzung nicht 
möglich ist. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Konzentra@onszone W 6 und die Konzentra@onszone W 8 werden aus der Planung ge-
nommen. 
 

 
7. Bzgl. der Verwendung der ASK-Daten zur Berücksich`gung des Artenschutzes möchten wir 

anmerken, dass diese wenig geeignet sind, um aktuelle Brutplätze von kollisionsgefährdeten 
Vogelarten zu iden`fizieren. Auch eine Verlagerung der Erhebungen in das Zulassungsver-
fahren ist nicht zielführend. Es ist zu hoffen, dass diesbezüglich nachvollziehbare Daten der 
Naturschutzbehörden und des LfU Bayern zur Verfugung gestellt werden, insbesondere in 
Form von aktuellen Popula`onszentren, welche dann ausschließlich von der Windenergie-
nutzung freizuhalten wären. 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Eine abschließende Konfliktbewäl@gung hinsichtlich des Artenschutzes ist auf der vorliegen-
den, strategischen Ebene nicht möglich und auch nicht sinnvoll bzw. erforderlich. 
 
Die Kommune ist sich bewusst, dass Konflikte mit dem Artenschutz insbesondere in Waldge-
bieten grundsätzlich nicht vermeidbar sind.  
 
Die geplanten Konzentra@onszonen umfassen große Teilgebiete, von denen nur ein kleiner 
Teil später tatsächlich von Bebauung oder von unmiQelbarer Benachbarung mit Windkra[-
anlagen betroffen sein wird. Eine konkrete Zulassung von Windkra[anlagen wird evtl. erst in 
vielen, ggf. über 10 Jahren erfolgen. Bis dahin sind alle Untersuchungen veraltet und in den 
nicht beeinträch@gten Bereichen der Konzentra@onszonen ohnehin überflüssig. 
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Ziel der Konzentra@onszonenplanung ist es, Flächen zu iden@fizieren, in denen Konflikte mit 
Fachgesetzen, u.a. Naturschutzgesetz und Artenschutzrecht minimiert werden. Hierfür wird 
eine strategische Umweltprüfung durchgeführt. Die naturschutzfachliche Beurteilung sollte 
deshalb vor allem auf diesem, strategischen Aspekt ausgerichtet werden. Hierzu wurden die 
Nahbereiche der Revierzentren kollisionsgefährdeter Vogelarten von den Windenergiegebie-
ten ausgeschlossen und auch Überschneidungen mit den zentralen und erweiterten Prübe-
reichen geprü[. Ebenso werden keine Flächen im Nahbereich bedeutender Fledermauswin-
terquar@ere oder -wochenstuben geplant. 
 
Die Eingriffsfolgenbewäl@gung ist im Wesentlichen dem Zulassungsverfahren zu überlassen, 
bei dem die konkrete Wahl der Anlagenstandorte eine entscheidende Vermeidungsmaß-
nahme ist, die auch in der Anlage zu §45 b im Naturschutzgesetz genannt ist („kleinräumige 
Standortwahl – Micro-Si@ng“). Diese Schutzmaßmaßnahme sollte unabhängig von der ent-
fallenen Verpflichtung zu einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung durch entspre-
chende Kar@erungsmaßnahmen sichergestellt werden. Auf die weiteren Schutzmaßnahmen 
gem. Anlage zu § 45b BNatSchG wird hingewiesen. 
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, dass in Bereichen, in denen kollisionsgefährdete Vogelarten 
oder Quar@erzentren von Fledermausarten vermutet werden, unabhängig von der Entbin-
dung eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, eine entsprechende Kar@e-
rung im Zulassungsverfahren durchgeführt wird, um die Schutzmaßnahme „Kleinräumige 
Standortwahl“ anwenden zu können. Diese Kar@erung macht zum Zeitpunkt des Zulassungs-
verfahrens erheblich mehr Sinn, da dann die konkreten, angedachten Anlagenstandorte be-
kannt sind und Kar@erungen zum jetzigen Zeitpunkt bis zum Zeitpunkt des Zulassungsverfah-
rens veraltet und nicht mehr zutreffend sein könnten. Eine besondere Ortstreue von Fleder-
mäusen ist insbesondere bei Winterquar@eren in Kirchen und Höhlen festzustellen, derar@ge 
Bereiche sind von der Planung nicht betroffen. Zusätzlich ist eine ökologische Baubegleitung 
zu fordern, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch Beanspruchung von Höhlen-
bäumen etc. zu vermeiden. 
 
Ergänzend nennt das BNatSchG Artenhilfsprogramme als Beitrag zum Artenschutz und zur 
Vermeidung von nega@ven Auswirkungen auf lokale Popula@onen. Diese Möglichkeiten soll-
ten frühzei@g ergriffen werden: mit der Konzentra@onszonenplanung wird auch klargestellt, 
in welchen Bereichen keine Windenergieanlagen entstehen werden. In solchen Bereichen 
könnten frühzei@g Artenhilfsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Vogelarten (z.B. Rotmilan, 
Wespenbussard) und Fledermausarten ergriffen werden. Diese könnten Teil der strategi-
schen Windenergieplanung sein und frühzei@g konzep@onell mit den Naturschutzbehörden 
und -verbänden ausgearbeitet werden, um spätere Zahlungen der Betreiber zielgerichtet ein-
setzen zu können. 
 
 
 

Für Rückfragen zu oben und Gesprächen bzgl. geeigneter Flächen zur Windenergienutzung auf 
Marktgebiet von Lauterhofen stehen der Unterzeichner und der Verfasser gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Franz, Konrad, Gronatshof 9, 92262 Birgland – 12.07.2023 
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Gegen den Teilflächennutzungsplan der Marktgemeinde Lauterhofen lege ich hiermit Ein-
spruch/ Widerspruch ein. 
Ich bewohne das Haus Gronatshof 9 in der Gemeinde Birgland. 
Nach dem Teilflächennutzungsplan soll westlich von meinem Haus die Fläche WS mit Windrä-
dern (WKA) bebaut werden. 
Dazu erhebe ich folgende Einwände: 
 
1. Seit 2014 stehen bereits 2 WKA auf dem Augsberg/ Gemarkung Poppberg, diese erzeugen 

jeweils um den Frühlings- Herbstanfang SchaTenwurf in meinem Schlafzimmer, Wohnzim-
mer, Esszimmer, Küche und Diele. Der erlaubte SchaTenwurf ist damit fast ausgeschöpU. Ei-
nen weiteren SchaTenwurf durch WKA'S auf W5 lehne ich daher ab. 

2. Das Gleiche gilt für den Lärm durch die bereits bestehenden WKA'S. Mit 43 dBA erreichen 
sie nachts auch fast die erlaubten 45 dBA. Eine weitere Lärmbeläs`gung ist für mich unzu-
mutbar. Zumal ich durch die A6, den Fluglärm vom Flughafen Nürnberg, einem Biobauern 
mit dem Lärm der FressgiTer und der Vorliebe des Biobauern, nachts zu arbeiten, genug 
Lärmbelastung habe. Obendrein kommt noch ein Landwirt aus Matzenhof, der zur Bewirt-
schaUung seines Betriebes viel über Gronatshof fährt. 

Ich verlange deshalb eine Langzeitlärmmessung an meinem Grundstück. 

3. Im Ort Poppberg Nr.1 betreibt die Loew Dr. Soziale Dienstleistung ein Wohnheim für Behin-
derte. Hier gilt tagsüber ein Lärmwert von 45 dBA und nachts von 35 dBA. Der Wert von 35 
dBA wird jetzt schon durch die bestehenden WKA'S weit überschriTen. Zur Zeit wird in die-
sem Bereich ein sehr teurer Lärmschutzwall an der A6 errichtet. Zusätzliche WKA'S würden 
den erzielbaren Lärmschutz zunichte machen. 

Da die Gde. Birgland in diesem Bereich ebenfalls noch WKA'S errichten lassen will, werde ich 
auf die Nachtabschaltung der bereits bestehenden WKA' S bestehen. 

4. Das Gebiet W5 ist zudem im Wasserschutzgebiet Hallerbrunnen des WZV PeTenhofener 
Gruppe. Beim Bau der 2 WKA'S auf dem Augsberg habe ich mehrere Verstöße gegen die 
Wasserschutzauflagen beim WasserwirtschaUsamt Weiden gemeldet. Die Folge war, dass 
ich innerhalb kürzester Zeit ein weiträumiges Betretungsverbot durch die Anwälte der Fa. 
Ostwind erhalten habe. Ich darf mich seither, nicht näher wie 400 m an die Windräder heran 
bewegen. Obwohl ich nach der Bayerischen Verfassung ein Betretungsrecht häTe. 

5. Im Bereich Gronatshof sind folgende Tiere nachgewiesen: Uhu, Schleiereule, Rotmilan, 
Weißstorch und Fledermäuse. Zudem fliegen Wildgänse bei ihren Wanderungen durch. 

 
Zur Windradfläche W7 erhebe ich folgenden Einwand: 
Diese Fläche dürUe im 5 km Umkreis der Erdbebenmesssta`on Brünnthal in der Gde. 92280 
Kastl liegen. 
Gronatshof liegt ebenfalls in dieser Zone. Hier handelt es sich um ein Karstgebiet mit etlichen 
instabilen Dolinen. Es ist daher wich`g, dass diese Messsta`on auch weiterhin funk`oniert. 
 
Ps. 
Die 2 WKA'S in der Gemarkung Poppberg wurden unter folgenden Voraussetzungen genehmigt: 
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1. Die Fa. Ostwind hat im Genehmigungszeitraum 2013 14000 € an die CSU von Landrat Reisin-
ger gespendet. Ich sehe deshalb einen räumlichen Zusammenhang, da vor und nach 2013 
keine weiteren Parteispenden an die CSU im Internet zu finden sind. 

2. Frau Reif vom Landratsamt hat an die Fa. Ostwind ein Fax geschickt, in dem hervorging. dass 
sie die Windräder nicht mehr genehmigen kann, wenn die Genehmigungsunterlagen nicht 
innerhalb einer Woche bei ihr eingingen. Ein rechtsverbindlicher Vorbescheid erging dann 
innerhalb weniger Tage. Der Regionalplan Oberpfalz Nord häTe dies verhindert. Da der 
Schwiegersohn von Fr. Reif aus Poppberg stammt, musste sie wissen, dass neben dem da-
maligen Wohnhaus ihres Schwiegersohns, ein Behindertenheim ist. Demzufolge häTe sie ge-
gen den Windradlärm Abschaltauflagen machen müssen. 

 
Diese Stellungnahme erfolgt erst jetzt, da ich erst vor wenigen Tagen von den Teilflächennut-
zungsplan Windenergie erfahren habe. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Fläche W7 wird verkleinert. 
Die Fläche W5 bleibt in der Planung, hier sind bereits auf Gemeindegebiet Birgland Windräder 
vorhanden, so dass sich eine sinnvolle Bündelung ergibt. Die bestehenden Anlagen sind näher 
am Wohnort des Einwenders als die geplante Konzentra@onszone. Die Fragen des Immissions-
schutzes (Schall, SchaQen) sind im Zulassungsverfahren zu prüfen. Hier ist sicher zu stellen, dass 
es auch in Summa@on mit den bestehenden Anlagen keine Überschreitungen der Orien@erungs-
werte geben wird.  
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Zusammenfasende Gesamtabwägung 
 
In Kenntnis der vorgebrachten Stellungnahmen beschließt der Markt Lauterhofen folgende Än-
derungen zum Entwurf: 
 
Der Markt Lauterhofen strebt eine Konzentra`on und Bündelung der Windenergieanlagen ent-
lang der Autobahn an. Er hält an den Konzentra`onszonen W1, W2, W 3, W4 und der Konzent-
ra`onszone 5 fest. W2 und W4 werden hinsichtlich der Abgrenzung etwas überarbeitet, insbe-
sondere wird bei W4 der Abstand zum Aglasterhof und nach Traunfeld vergrößert. Die weiteren 
Flächen werden bis auf die W7 aus Gründen des LandschaUsbildes und einer Anlage zur Flugsi-
cherung aus der Planung genommen. Die W7 wird auf den Kuppenbereich des Hansbühl verklei-
nert. 
 
 
92248 Berg - Stöcklsberg – 26.06.2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Bewohner der Jurahöhen, als Einwohner von Stöckelsberg nehmen wir zum sachlichen Teilflä-
chennutzungsplan „Windenergie“ des Marktes Lauterhofen fristgerecht wie folgt Stellung: 
 
1. Vorbelastung durch schon vorhandene Windkraganlagen 
 
Lässt man auf den Jurahöhen von Stöckelsberg bis Traunfeld sein Auge über diese LandschaU 
schweifen, so fallen einem ca. 20 WindkraUanlagen unvermeidlich ins Auge. Diese haben auf vie-
lerlei Ortsteile eine arg bedrängende Wirkung, ja ganze Ortsteile sind schon fast völlig umzingelt 
von monströsen WindkraUanlagen … mit all den nega`ven Folgen für die hier lebenden Bürger, 
mit all den nega`ven Folgen für die LandschaU (Freizeit, Erholung), für die Natur, den Artenschutz 
und das regionale Kleinklima. Diese WindkraUanlagen befinden sich in der Regel im Außenbereich 
der jeweiligen Gemeinden: Altdorf, Offenhausen, Alfeld, Pilsach, Berg, Birgland Ursensollen und 
schließlich Lauterhofen selber. Da unsere Jurahochfläche ein „Grenzgebiet“ zwischen den ver-
schiedenen Gemeinden darstellt, haben die Menschen, die hier leben, bezüglich der Platzierung 
von monströsen WindkraUanlagen erhebliche Nachteile in Kauf zu nehmen: Diese technischen 
Großanlagen werden in der Regel im äußeren Grenzbereich der jeweiligen Gemeinden posi`o-
niert.  
Diese möglichen nega`ven Folgen von WindkraUanlagen werden zwar im Gutachten des Büros 
BauernschmiT erwähnt … aber gleichzei`g wieder herunter gespielt, verharmlosend dargestellt 
und letztendlich als nicht zielführend abgetan. Wie man überhaupt feststellen muss, dass dieses 
„Gutachten“ das Geld, das man dafür ausgegeben hat, längst nicht wert ist: viel zu unspezifisch, 
meistens sich erschöpfend in sachlich ungerech`g^er`gten Allgemeinplätzen; vielfach die ange-
sprochenen Probleme „unter den Tisch kehrend“.  
 
An die einhundert WindkraUanlagen stehen bereits in unserer miTelfränkisch-oberpfälzischen 
Heimatregion. Man müsste meinen, dass unsere Region bereits das Soll zur Erreichung der Ziele 
der so genannten Energiewende erreicht häTe. 
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Nein! Dem scheint nicht so zu sein. Das Büro BauernschmiT geht weit darüber hinaus und fordert 
nicht nur die vom Gesetz her angestrebten 1,1% oder 1,8 der Landfläche. Nein: Es wird ein noch 
viel größeres Flächenareal zur Nutzung von WindkraUanlagen vorgeschlagen. 
Sinnvoller wäre es doch erst einmal zu überprüfen, ob der Markt Lauterhofen zusammen mit den 
anliegenden Gemeinden nicht so wie so schon mit den vorhandenen WindkraUflächen das 1,1%- 
oder 1,8%-Ziel erreicht. Aber eine derar`ge Bestandsaufnahme bzw. BestandsermiTlung sucht 
man im Text vom Büro BauernschmiT vergeblich, gar bezüglich der ErmiTlung von konkreten Zah-
len im Zusammenhang mit WindkraUanlagen-Ballungen gerade in gemeindlichen Grenzgebieten. 
Unverständlich ist in diesem Zusammenhang, dass man diese 1,1 bzw 1,8%-Regelung scheinbar 
nur auf bes`mmte gemeindliche Grenzregionen unter Nichtberücksich`gung der gegensei`gen 
„nachbarschaUlichen“ Überschneidungen bes`mmt. Zählen die Bürger, die hier, eventuell in einer 
Nachbargemeinde leben, nichts? Haben sie keinerlei Stellenwert bei einschlägigen gemeindlichen 
Abwägungen? 
 
2. Schrib in die falsche Richtung 
 
Die Ausweisung von neuen Flächen zur Nutzung von WindkraUanlagen ist ein weiterer SchriT in 
eine absolut falsche Richtung: Vernichtung von naturnahen oder landwirtschaUlich nutzbaren 
Flächen. 
Gerade die Albtrauf-Region und auch die darauf folgende Jurakuppen-LandschaU ist in der Regel 
gekennzeichnet von Mischwäldern und einzigar`g wertvollen und weitgehend klimaresistenten 
Buchenwäldern.  
Neben der Ausweisung von neuen Flächen für WindkraUanlagen, befinden sich ja auch in der 
Planungswarteschleife große Flächen für Flächen-PV-Anlagen. Bisher für den landwirtschaUlichen 
Nutzen vorgesehene Flächen sollen der so genannten Energiegewinnung geopfert werden: Zap-
pelstrom staT unser tägliches Brot; riesige Frei-Flächen-Photovoltaik-Anlagen staT Weizenfelder 
oder Wiesen. 
Eine weitere Belastung unseres naturnahen Erbes sind natürlich der weitere Siedlungsdruck, der 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die Zunahme an Flächen für die gewerbliche Nutzung. 
 
3. Zu den einzelnen vorgeschlagenen Flächen 
 
W1 bis W4 befinden sich im sensiblen Bereich des Grafenbucher Forstes. Dieses einzigar`ge Na-
turhabitat und ökologisch, artenschutzrechtlich wie auch klimatologisch wich`ge Gebiet des Gra-
fenbucher Forsts leistet hier auch besonders bezüglich der Trinkwasserversorgung eine wich`ge 
„Arbeit“: Moore, kleine Teiche, viele Gumpen können das Wasser speichern, das wir so dringend 
benö`gen, gerade in Zeiten von Trockenheit im Zusammenhang mit den Klimawandelproblemen. 
In der Regel liegen die Temperaturen im Gebiet des Grafenbucher Forsts um zwei bis vier Grad 
niedriger als bei den sie umgebenden Flächen. Ein durchgehendes und regional einzigar`ges 
Waldgebiet, wie der Grafenbucher Forst übt die wich`ge Funk`on der CO2-Absorb`on aus und 
wirkt sich posi`v auf die kleinklima`schen Verhältnisse aus. Ganz zu schweigen davon, dass er 
eine äußerst wich`ge Heima^unk`on für eine nicht unerhebliche Anzahl von Spezies ausübt, die 
vielfach unter einem besonderen Schutz stehen, wie z.B. der Schwarzstorch. Ein längerfris`ges 
Monitoring wäre zwar hier bezüglich derart massiver Eingriffe eine unabdingbare Voraussetzung, 
ist hier jedoch vom Büro BauernschmiT nicht vorgesehen und in der Kürze der Zeit auch nicht 
sinnvoll machbar.  
Es wäre hier also angebrachter, staT Windräder in den Wald zu „pflanzen“, dieses Waldgebiet 
insgesamt unter einen besonderen Schutzstatus zu stellen, quasi als letztes Refugium für 
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naturnahe Gegegebenheit. Warum überlegt man sich nicht, dem Grafenbucher Forst den Status 
als Naturwaldreservat zuzuschreiben? Warum will man nicht auch seine wich`gste Wasserres-
source unter einen besonderen Schutz stellen? Dies alles häTe man schon längst bei allen Schwie-
rigkeiten zumindest in die Wege leiten können. 
Zu denken wäre auch an die Errichtung von „Wild`er-Brücken“ über Teilbereiche der Autobahn. 
Zu denken wäre auch an ein gezieltes und pädagogisch verantwortungsvolles Heranführen weiter 
Bevölkerungsteile an die besonderen Naturgegebenheiten des Grafenbucher Forstes, vielleicht in 
Zusammenarbeit mit den Waldbauern, den Staatsforsten, den Verwaltern des Forsthauses und 
den umliegenden Ortsteilen. 
Hier wäre sicher viel zu tun für den Natur-, Arten- und Klimaschutz und letztendlich für die Be-
wahrung eines unschätzbaren Naturgutes. 
Die Auffassung zu haben, ein derar`ges Gebiet sei nichts wert und man könne es nach Gutsher-
renart ohne Rücksicht auf naturnotwendige Gegegebenheiten ausbeuten und damit auch zerstö-
ren, passt nicht mehr in die heu`ge Zeit! 
 
Speziell zu W1 bei Jakobsmarter: Zusätzliche Windräder bedeuten eine größere Überfrachtung 
mit diesen technischen Großanlagen. Auf dem Gebiet von Kucha und im Dippersrichter Gebiet 
stehen schon allzuviele Windräder. Außerdem werden dann die Windräder im Waldbereich ste-
hen. 
 
Speziell zu W2 und W3: Windräder hier bedeuten eine weitere Zunahme des Tatbestandes der 
Umzingelung des Ortsteiles Traunfeld. Und die Traunfelder Bürger häTen doch mal endlich allen 
Grund vor einem weiteren Ausbau von Großtechnologie-Anlagen geschützt zu werden. Außer-
dem würden die Windräder Waldgebiete zerstören.  
 
Speziell W4: Umzingelung des Naherholungshauses Grafenbuch. Diese Mögichkeit in den Tiefen 
des Waldes Erholung und Kontempla`on zu finden, en^ällt damit. Auch wird dann selbstver-
ständlich diese Tagungsanlage an sich entwertet. 
 
W5 liegt viel zu nahe an den Ortsteilen MuTenshofen und Marbertshofen. Außerdem bewirkt sie 
in der Blickachse eine Windrad-Verriegelung zusammen mit schon bestehenden Windrädern auf 
Ursensollener Gebiet. 
 
W6 liegt zu nahe am Ortsteil Bräunertshof. Uhu- und Rotmilan-Vorkommen sind nicht genügend 
geschützt. 
 
W7 liegt viel zu nahe an den Ortsteilen NaTershofen und Oberfeld. Außerdem wären die Wind-
räder bzw. das Windrad viel zu landschaUsbes`mmend, da sie/es auf einer Bergkuppe posi`o-
niert sein würde/n. 
 
W10 liegt viel zu nahe an der nicht nur für Katholiken wich`gen Wallfahrstkirche Habsberg. Die 
einzigar`ge Lage dieses nicht nur für Gläubige denkmalpflegerisch wertvollen Kleinods wäre zer-
stört und hinfällig. 
 
4. Allgemeiner energiepoliZscher Kontext 
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Das WindkraU-an-Land-Gesetz wurde im April 2022 auf Anregung der Ampel-Koali`on quasi ein 
paar Tage nach RegierungsantriT vom Bundestag mit der Ampel-Mehrheit im Schnellverfahren 
verabschiedet. 
 
Das Land und insbesondere die Kommunen haben die Folgen dieses Gesetzes jetzt „auszubaden“, 
ohne in den Gesetzgebungsprozess in irgendeinem Punkt einbezogen worden zu sein: „Friß Vogel 
oder s`rb“.  
Es wird verfassungsrechtlich zu überprüfen sein, ob auf diese Weise nicht das verfassungsrecht-
lich garan`erte Grundrecht der ver`kalen Gewaltenteilung in Frage gestellt wird. Wenigstens eine 
Krume sollte doch den Kommunen für ihr Selbstbes`mmungsrecht bleiben. 
 
Auch im Text des Büros BauernschmiT wird dieser Gesichtspunkt „Allgemeinwohl“ angespro-
chen.  
Dieses „Allgemeinwohl“ sehen die Verfasser darin, dass WindkraU und PV massivst in der BRD 
ausgebaut werden sollen, um so einen Stromversorgungssurplus zu erzielen. WindkraU und Flä-
chen-PV-Anlagen werden somit völlig zu Unrecht zum Allgemeinwohl umdefiniert und „hochs`li-
siert“. 
 
Eine derart einsei`ge Betrachtungsweise (Energiewende über WindkraU und PV) ist zumindest 
sehr umstriTen, nicht nur stromenergiepoli`sch, betriebs- und volkswirtschaUlich, nein auch un-
ter der Fragestellung, ob damit auf irgend eine Weise die Klimawandel-Probleme wenigstens an-
satzweise na`onal bzw. global gelöst werden könnten. 
 
Hinzu kommen dann in Folge noch massivste Einschränkungen beim Natur- und Artenschutz nach 
der Devise: „Wir reTen das Klima!“ „Aber die Natur und eine vielfäl`ge Existenzberech`gung von 
Arten lassen wir mal außen vor … ist uns eigentlich „völlig wurscht““. Diese Betrachtungsweise 
widerspricht allen bisher erkämpUen Massnahmen zum LandschaUs-, Natur- und Artenschutz. 
Deswegen wird auch hier ein angestrebtes Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gegen 
diese Missachtung von Natur- und Artenschutz wohl von Erfolg gekrönt sein und zumindest in 
Teilbereichen dieses Windrad-Gesetz zu Fall bringen oder gar gänzlich kippen.  
 
5. Zusammenfassung 
 
Es wäre somit absolut kontraproduk`v, wenn der Markt Lauterhofen in einem Prozess des vo-
rauseilenden Gehorsams, in einem Nachbeten der Feststellungen eines fragwürdigen Gutachters 
zu einem vorschnellen Urteil kommen würde. Die Erfahrung lehrt, dass Regierungen wechseln 
und sich Gesetze wieder ändern können. Warum wartet man auch nicht auf ein Ergebnis der re-
gionalen Planungsverbände? 
 
Ein Faustpfand, nämlich Landflächen, aus der Hand zu geben, ist nie eine erstrebenswerte Lösung 
… schon gar nicht für eine Gemeinde: „Was weg ist, ist weg.“   
 
Man sollte lieber Rücksicht nehmen auf die eigenen Bürger und ihre Interessen,  
 

• nämlich in einer weitgehend intakten und nachhal`gen Natur zu leben,  

• einen nicht windradverstellten Blick auf Wälder und Wiesen werfen zu können,  
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• sauberes und reichlich vorhandenes Trinkwasser genießen zu können und  

• ohne Bedrängung, Windradlärm, SchaTenwurf oder gar Infraschall leben zu können. 

 
Es fehlt den Menschen auf den Jurahöhen an Vielem (Ausnahme der Markt Lauterhofen selber!): 
Einkaufsmöglichkeiten, Banken, ärztliche Versorgung, Schulen und vor allem an einem funk`o-
nieryendem öffentlichen Nahverkehr. 
Auch die Menschen auf den Jurahöhen tragen zum Wohle der jeweiligen Gemeinden bei durch 
ihr nicht gerade geringes Einkommenssteuerau�ommen.  
Die Menschen auf den Jurahöhen leben hier trotzdem gerne auch wegen der ursprünglich vor-
handenen naturnahen Einbindung.  
 
Eigentlich müssten „alle“ schon bestehenden WindkraUanlagen in unserer Region zeitnah „zu-
rück gebaut“ werden, da sie keinerlei Sinn ergeben: weder energiepoli`sch (viel zu wenig Wind!), 
noch klimapoli`sch, noch für das Wohl der Gemeinden bzw. der hier lebenden Menschen. Sie 
haben dadurch nur Nachteile in Kauf zu nehmen und die weltweiten Klimaprobleme werden da-
mit nicht einmal ansatzweise gelöst.  
 
Also:  
 
Gebt biTe diesen Menschen nicht noch mehr Anlass, diese Wohnorte zu meiden und ihre Heimat 
zu verlassen. 
 
Und folgende Frage muss doch an dieser Stelle auch mal erlaubt sein: 
 
Will man die Heimat, das Gebiet des Marktes Lauterhofen, nur all zu willfährig den einsei`gen, 
ideologiebehaUeten und nicht einzuhaltenden Versprechungen einer kleinen Gruppe in unserer 
bundesrepublikanischen Gesamtbevölkerung opfern oder will man sich schützend vor die Be-
lange der eigenen Gemeinde-Bürger stellen? 
 
 
Stöckelsberg, den 22. Juni, 2023 
 
 
 




